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Sie wollen uns einen Beitrag zur Veröffentlichung senden ??? 
 

Dann beachten Sie bitte, uns die zu veröffentlichenden Artikel bzw. Bekanntmachungen bis zum 29. eines 

jeden Monats in digitaler Form als E-Mail - info@wanzleben-boerde.de - zur Verfügung zu stellen. Fällt 

der 29. auf ein Wochenende, sollten uns die Beiträge am davorliegenden Freitag vorliegen. Beiträge in 

anderer Form können wir nicht berücksichtigen. 

 

Stadt Wanzleben – Börde  
Bürgermeister: Herr Thomas Kluge 

Markt 1 - 2, 39164 Stadt Wanzleben - Börde 

Tel.: 039209 / 447 – 0,  Fax: 039209 / 447 - 77  
 

Sprechzeiten der Verwaltung   
Montag und Mittwoch geschlossen  

Dienstag:  09:00 - 12:00 Uhr  

 13:30 - 18:00 Uhr  

Donnerstag:  09:00 - 12:00 Uhr  

 13:30 - 15:00 Uhr  

Freitag  09:00 - 12:00 Uhr  

 

Kommunale Beratungsstelle 

„Besser leben im Alter durch Technik“  
Beratungstermin:  

jeden ersten Dienstag im Monat  

11:00 Uhr - 13:00 Uhr, Markt 1 - 2 

(Rathauskeller) OT Wanzleben  

Tel.: 039209 / 447 - 63  

 
Sprechstunde der Schiedsstelle 

Herr Tobias Breier 

Donnerstag: 01.06.2017 von 18:00 - 20:00 Uhr 

Im Haus der Vereine, Raßbachplatz 1,  

OT Wanzleben 
 

Ortschaft Stadt Wanzleben  

Ortsbürgermeister: Herr Tino Bauer  

Sprechstunde: nach Vereinbarung 

Mobil: 0173 / 1637038 

Fax.:  039209 / 447 - 77  
 

Ortschaft Bottmersdorf / Kl. Germersleben  
Ortsbürgermeister: Herr René Gehre  

OT Bottmersdorf, Walther-Rathenau-Straße 1, 

OT Klein Germersleben, Dorfstraße 1a,  

Tel.: 039209 / 53939  

Sprechstunde: freitags 16:00 - 17:00 Uhr  

(Termine siehe Aushang) 
 

Ortschaft Domersleben  
Ortsbürgermeister: Herr Helge Szameitpreuß 

Martin-Selber-Straße 4, OT Domersleben 

Sprechstunde: jede gerade Kalenderwoche 

dienstags 19:30 - 20:30 Uhr 

Tel.: 039209 / 3114  

 

 

 

 

Ortschaft Dreileben 
Ortsbürgermeister: Herr Jan Richter 

Bördestraße 17, OT Dreileben 

Sprechstunde: jeden 1. und 3. Montag im 

Monat von 18:00 Uhr - 19:30 Uhr 

Tel.: 039293 / 5459, Funk: 0172/ 1541184 

E-Mail: dreileben@gunslingers24.de 

 
Ortschaft Eggenstedt  
Ortsbürgermeister: Herr Andy Hotopp 

An der Hauptstraße 31, OT Eggenstedt 

Sprechstunde: montags 18:00 - 19:30 Uhr 

Tel.: 039407 / 93878  
 

Ortschaft Groß Rodensleben  
Ortsbürgermeister: Herr Jürgen Wichert  

Bauernstraße 18, OT Groß Rodensleben  

Sprechstunde: jeden 1. und 3. Montag im 

Monat von 17:00 - 18:00 Uhr 

Tel.: 039293 / 57538 
  
Ortschaft Hohendodeleben  
Ortsbürgermeister: Herr Dr. Werner Jander 

Matthissonstraße 13, OT Hohendodeleben 

Sprechstunde: donnerstags 17:00 - 18:00 Uhr  

Achtung neu !!!  Tel.: 0172 / 3204471 
 

Ortschaft Klein Rodensleben  
Ortsbürgermeister: Herr Norbert Hoße 

Zum Teich 5, OT Klein Rodensleben 

Sprechstunde: donnerstags 18:00 - 19:00 Uhr 

Tel.: 039204 / 5432 

 
Ortschaft Remkersleben 

Ortsbürgermeister: Christian Becker 

Lange Hauptstraße 17, OT Remkersleben 

Sprechstunde: mittwochs 18:00 - 19:00 Uhr 

Tel.: 039407 / 412, Funk: 0170 / 5890739 
  
Ortschaft Stadt Seehausen  
Ortsbürgermeister: Herr Eckhard Jockisch  

Friedensplatz 9, OT Seehausen 

Sprechstunde: dienstags 16:30 - 18:00 Uhr  

Tel.: 0152 / 55329474 
  
Ortschaft Zuckerdorf Klein Wanzleben  
Ortsbürgermeister: Herr Horst Flügel 

Alte Hauptstraße 39  

Sprechstunde: montags 16:00 - 17:00 Uhr  

Tel. und Fax: 039209 / 201941   

 

 

 

 

 

 

mailto:info@wanzleben-boerde.de


Für Internetfreunde 
Wir möchten darauf hinweisen, dass sich neben einer Reihe unserer Ortsteile auch die Stadt Wanzleben – 

Börde im Internet präsentiert. 

Unter www.wanzleben-boerde.de können Einwohner und Gäste das Amtsblatt sowie Informationen über 

Historisches, Wissenswertes, Amtliches und Aktuelles über die Ortsteile der Stadt Wanzleben – Börde 

abrufen.  
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Wasser- und Bodenanalysen                                                

  

Am Donnerstag, den 12. Oktober 2017 bietet die AfU e.V. die Möglichkeit 

  

 in der Zeit von 16:00 – 17:00 Uhr in Wanzleben,  

 im Haus der Vereine, Die Lange Str. 8 

                                                         
Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen. 

Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort auf den pH-Wert und die Nitratkonzentration untersucht 

werden. Dazu sollten Sie frisch abgefülltes Wasser (ca.1 Liter) in einer Mineralwasserflasche mitbringen. Auf 

Wunsch kann die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter z. B. Schwermetalle oder auf Brauchwasser-  

bzw. Trinkwasserqualität überprüft werden.  

 

Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung entgegengenommen. Hierzu ist es 

notwendig, an mehreren Stellen des Gartens Boden auszuheben, so dass insgesamt ca. 500 Gramm der 

Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen. 
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S A T Z U N G  

über die Erhebung wiederkehrender 

Beiträge nach § 6a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt 

Wanzleben – Börde für den Ortsteil 

Bottmersdorf  

 
Aufgrund der § 8 und 99 des 

Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), in der 

derzeit geltenden Fassung, i. V. m. §§ 2 und 6a des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) vom 13. 

Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), in der derzeit 

geltenden Fassung, hat der Stadtrat der 

Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde in seiner 

Sitzung am 31.08.2017 folgende Satzung für die 

Abrechnungseinheit Bottmersdorf über die Erhebung 

eines wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages 

beschlossen: 

 

§ 1 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen, 

Beitragstatbestand 

(1) Die Stadt Wanzleben - Börde bestimmt, dass 

anstelle einmaliger Beiträge im Sinne des § 6 

KAG-LSA die jährlichen 

Investitionsaufwendungen der zu einer 

Abrechnungseinheit zusammengefassten 

Verkehrsanlagen nach Abzug des 

Gemeindeanteils von den Beitragspflichtigen im 

Sinne des § 6 Abs. 8 KAG-LSA als 

wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 

(2) Die wiederkehrenden Beiträge werden für alle in 

der Abrechnungseinheit gelegenen Grundstücke 

erhoben, die die Möglichkeit einer Zufahrt oder 

eines Zugangs zu den in der Abrechnungseinheit 

zusammengefassten Verkehrsanlagen haben. 

(3) Zu den Investitionsaufwendungen zählt der 

Aufwand für die erforderliche Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung der 

Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze sowie 

selbständige Grünanlagen und 

Parkeinrichtungen), ohne deren laufende 

Unterhaltung. 

1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer 

vorhandenen, ganz oder teilweise 

unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften 

Anlage in einem den regelmäßigen 

Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand,  

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige 

Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage 

oder deren Ergänzung durch weitere Teile,  

3. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur 

Hebung der Funktion, der Änderung der 

Verkehrsbedeutung i.S.d. Hervorhebung des 

Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und 

Leistungsfähigkeit einer Anlage.  

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, 

soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff 

Baugesetzbuch (BauGB) erhoben werden müssen. 

 

§ 2 Abrechnungseinheit 

Es wird eine Abrechnungseinheit für nachfolgend 

aufgeführte und in einem räumlichen und funktionalen 

Zusammenhang stehende Verkehrsanlagen gebildet: 

 

Zu der Abrechnungseinheit gehören folgende 

Verkehrsanlagen:  

1.  Umgehungsstraße „Süd“  

2.  Ernst Thälmannplatz  

3.  Friedrich-Ebert-Straße  

4.  Walther-Rathenau-Straße 

5.  An der Sarre 

6.  Karl-Liebknecht-Straße 

7.  Dr.-Hübener-Straße 

Zur Verdeutlichung wird auf den dieser Satzung als 

Anlage beigefügten Plan verwiesen.  

Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

§ 3 Umfang des beitragsfähigen Aufwands 
(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören 

insbesondere die Kosten für 

1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten 

und Erwerbsnebenkosten) der für die 

Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 

Verkehrsanlagen benötigten Grundflächen; dazu 

gehört auch der Wert, der von der Gemeinde 

hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten 

Flächen, zum Zeitpunkt der Bereitstellung, 

2. die Freilegung der Flächen, 

3. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

der Fahrbahnen mit Unterbau und Decke sowie 

für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen 

einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen 

sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen 

wegen Veränderung des Straßenniveaus, 

4. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen sowie 

selbständiger Grünanlagen und 

Parkeinrichtungen in entsprechender Anwendung 

von Ziffer 3, 

5. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

von 

 a)  Randsteinen und Schrammborden 

 b)  Rad- und Gehwegen 

 c)  Trenn-, Seiten-, Rand- und    

      Sicherheitsstreifen 

d)  Beleuchtungseinrichtungen 

e)  Rinnen und anderen Einrichtungen für die   

     Oberflächenentwässerung der    

     Verkehrsanlagen 

 f)   Böschungen, Schutz- und Stützmauern 

g)  Parkflächen (auch Standspuren,  

     Busbuchten und Bushaltestellen) und  



 

Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der 

Verkehrsanlagen sind, 

6. die Beauftragung Dritter mit der Planung und 

Bauleitung. 

(2) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören auch die 

Aufwendungen für die Fremdfinanzierung der in 

Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen.  

(3) Nichtbeitragsfähig sind die Kosten 

 1. für die laufende Unterhaltung und   

       Instandsetzung der in Abs. 1 genannten Anlagen,  

 2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die  

       für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen  

       bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner für  

       Brücken, Tunnel und Unterführungen mit den   

       dazugehörigen Rampen, 

      3. für die Herstellung von Kinderspielplätzen. 

 

§ 4 Gemeindeanteil 

(1) Die Stadt Wanzleben - Börde trägt zur Abgeltung 

des öffentlichen Interesses den Teil des 

Aufwandes, der auf die Inanspruchnahme der 

Einrichtungen durch die Allgemeinheit entfällt. 

Der übrige Teil des Aufwandes ist von den 

Beitragspflichtigen zu tragen.  

(2) Der Anteil der Stadt Wanzleben – Börde für die 

Abrechnungseinheit Bottmersdorf am 

beitragsfähigen Aufwand beträgt 31,46 %.  

(3) Zuschüsse Dritter werden, soweit es sich dabei 

um Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt bzw. 

um solche privater Zuschussgeber handelt und 

nichts anderes bestimmt, je hälftig auf dem von 

der Stadt Wanzleben - Börde und auf den von den 

Beitragspflichtigen zu tragenden Anteil 

angerechnet. Andere öffentliche Zuschüsse, 

insbesondere solche aus Bundesmitteln, sind 

zunächst ausschließlich auf den Gemeindeanteil 

anzurechnen, sofern der Zuschussgeber nichts 

anders bestimmt hat. Sofern der der Stadt 

Wanzleben - Börde anzurechnende 

Zuschussbetrag im Falle des Satzes 1 die Höhe 

des von ihr zu tragenden Anteils übersteigt, ist der 

Restbetrag zu Gunsten der Beitragspflichtigen 

anzurechnen; im Falle des Satzes 2 gilt dies nur 

dann, wenn der Zuschussgeber dies zulässt. 

 

§ 5 Grundstück 

(1) Grundstück nach dieser Satzung ist grundsätzlich 

das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts. 

Ist ein vermessenes und im Bestandsverzeichnis 

des Grundbuchs unter einer eigenen Nummer 

eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt 

die von dem Beitragspflichtigen 

zusammenhängend genutzte Fläche als 

Grundstück. Der Beitragspflichtige ist in diesem 

Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße 

nachprüfbar, insbesondere durch amtlich 

beglaubigte Dokumente, nachzuweisen. 

(2) Durch nachträgliche katastermäßige 

Vermessungen eintretende Veränderungen der 

Bemessungsgrundlagen bleiben unberücksichtigt. 

 

 

 

§ 6 Beitragsmaßstab 
(1) Die jährlichen Investitionsaufwendungen werden 

auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme, der in der 

Abrechnungseinheit liegenden Verkehrsanlagen, 

besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke). 

Die Verteilung der Investitionsaufwendungen auf 

diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der 

Nutzflächen, die sich für diese Grundstücke aus 

der Vervielfachung der maßgeblichen 

Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 7 und 8 

maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.  

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der 

Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-

rechtlichen Sinn. Soweit Flächen 

berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich 

oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die 

Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7. Für die 

übrigen Flächen – einschließlich der im 

Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer 

Bebauungsplangrenze, einer 

Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer 

Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB – richtet sich 

die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 8.  

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei 

berücksichtigungsfähigen Grundstücken  

1. die insgesamt oder teilweise im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 

mit der Restfläche innerhalb eines im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 

Gesamtfläche des Grundstücks, 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in   

   den Außenbereich hinausreichen, die  

 Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 

BauGB liegen und bei Grundstücken, die über 

die Grenzen einer solchen Satzung 

hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich, 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung 

nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,  

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34  

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des  

Grundstückes, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im 

Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 

im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die 

Fläche zwischen der öffentlichen   

Einrichtung und einer Linie, die in einem 

gleichmäßigen Abstand von 39 m zu ihr   

verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die 

öffentliche Einrichtung angrenzen oder  

lediglich durch einen zum Grundstück 

gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, 

die Fläche zwischen der der öffentlichen 

Einrichtung zugewandten Grundstücksseite  

 und einer Linie, die in einem leichmäßigen 

Abstand von 39 m zu ihr verläuft,  

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) 

ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen 

der öffentlichen Einrichtung bzw. im Fall von 

Nr. 4 lit. b) der der öffentlichen Einrichtung 



 

zugewandten Grundstücksseite und einer Linie 

hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 

verläuft, der der übergreifenden Bebauung 

oder gewerblichen Nutzung entspricht. 

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die  

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in 

vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B.  

 Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 

Dauerkleingärten) oder innerhalb des im  

 Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt 

werden,  

oder  

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 

BauGB) liegen oder wegen entsprechender  

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in 

anderer Weise nutzbar sind  

(landwirtschaftliche Nutzung), ist die 

Gesamtfläche des Grundstückes bzw. die Fläche  

des Grundstücks zugrunde zu legen, die von den 

Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst  

wird.  

 

§ 7 Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei 

berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die 

baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch 

die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten 

als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach 

landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. 

Kirchengebäude werden stets als eingeschossige 

Gebäude behandelt. Besteht im Einzelfall wegen 

der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein 

Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so 

werden bei gewerblich oder industriell genutzten 

Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen 

in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken 

2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein 

Vollgeschoss gerechnet.  

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem 

Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 

Vollgeschoss um 0,25.  

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen 

auf die in § 6 Abs. 3 bestimmten Flächen – bei 

Grundstücken,  

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich 

eines Bebauungsplanes liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 

1 und Nr. 2),  

a) die im Bebauungsplan festgesetzte 

    höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,  

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der 

Vollgeschosse die Höhe der baulichen  

Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, 

Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11  

Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 

anderen Baugebieten die durch 2,2  

geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe 

(Traufhöhe) auf ganze Zahlen aufgerundet,  

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl 

der Vollgeschosse noch die Höhe der  

 baulichen Anlagen sondern nur eine 

Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5  

 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf 

ganze Zahlen aufgerundet,  

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze 

errichtet werden dürfen, die Zahl von 

einem Vollgeschoss je Nutzungsebene,  

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche 

Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die   

 Zahl von einem Vollgeschoss,  

f) für die im Bebauungsplan industrielle 

Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die  

 Zahl von zwei Vollgeschossen,  

g) für die in einem Bebauungsplan weder die 

Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe  

 der baulichen Anlagen bzw. die 

Baumassenzahl bestimmt ist, der in der 

näheren Umgebung überwiegend 

festgesetzte und/oder tatsächlich 

vorhandene (§ 34  BauGB) 

Berechnungswert nach lit. a) – c); 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 

1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die Höhe der 

baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl 

nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten 

wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der 

Vollgeschosse bzw. die sich nach der 

tatsächlich vorhandenen Bebauung 

ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. 

b) bzw. lit. c);  

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber 

ganz oder teilweise innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 

6 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie  

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich 

    vorhandenen Vollgeschosse,  

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren 

Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse. 

(4) Der sich aus Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 ergebende 

Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit  

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines 

tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen 

Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), 

Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder 

Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne 

ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb 

eines Bebauungsplangebietes überwiegend 

gewerblich oder überwiegend in einer der 

gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. 

Verwaltungs-, Schul-, Post- und 

Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) 

genutzt wird;  

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines 

tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen 

Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 

Gewerbegebietes (§ 8 BauN-VO), 

Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 

Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.  

 

§ 8 Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit  

      sonstiger Nutzung 
(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als 

Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die  



 

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in 

einem Bebauungsplan nicht baulich oder  

gewerblich sondern nur in vergleichbarer Weise 

nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und 

Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 

innerhalb des im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles so genutzt werden  

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder 

wegen entsprechender Festsetzungen in  

 einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 

nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche    

 Nutzung), wenn  

a) sie ohne Bebauung sind, bei  

  a)a) Waldbestand oder wirtschaftlich  

         nutzbaren Wasserflächen       0,0167  

  b)b) Nutzung als Grün-, Acker- oder  

        Gartenland  0,0333  

  c)c) gewerblicher Nutzung (z. B.  

        Bodenabbau pp.)  1,0  

b) sie in einer der baulichen oder  

    gewerblichen Nutzung vergleichbaren  

    Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe,  

    Sport- und Festplätze, Freibäder   

   Dauerkleingärten, Campingplätze ohne  

   Bebauung)   0,5  

c) auf ihnen Wohnbebauung,    

    landwirtschaftliche Hofstellen und   

    landwirtschaftliche Nebengebäude (z. B.  

    Feldscheunen)  vorhanden sind, für eine  

   Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  

   Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch   

   die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0 mit  

   Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und  

   jedes weitere tatsächlich vorhandene  

    Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a),  

d) sie als Campingplatz genutzt werden und  

    eine Bebauung besteht,  für eine Teilfläche,  

    die sich rechnerisch aus der Grundfläche  

     der Baulichkeiten geteilt durch die  

                  Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0  

   mit Zuschläge von je 0,25 für das zweite und 

   jedes weitere tatsächlich vorhandenem 

   Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. b),  

e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für   

    eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  

   Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch   

   die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,       1,5  

   mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite  

   und jedes weitere tatsächlich vorhandenem  

   Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a)  

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich  

   einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB  

   liegen, für die von der Satzung erfassten  

                 Teilflächen  

 a)a) mit Baulichkeiten, die kleinen  

                Handwerks- oder Gewerbe- 

                betrieben   1,5  

        dienen, mit Zuschlägen von je 0,375  

        für das zweite und jedes weitere  

                           tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  

 b)b) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne   

                 Bebauung                           1,0     

mit Zuschlägen von 0,25 für das zweite und 

jedes weitere   tatsächlich vorhandenem Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a).  

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich 

nach § 7 Abs. 1.  

 

§ 9 Beitragssatz 
Der Beitragssatz wird in einer gesonderten Satzung 

festgelegt. 

 

§ 10 Entstehung und Fälligkeit der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Ablauf des 31. 

Dezember für das abgelaufene Jahr.  

(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe 

des Beitragsbescheides fällig.  

 

§ 11 Vorausleistungen 
(1) Ab Beginn des Kalenderjahres können von der 

Stadt Wanzleben - Börde Vorausleistungen auf 

wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 

(2) Die Vorausleistungen werden anteilig nach der 

voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende 

Jahr bemessen.  

 

§ 12 Beitragsschuldner 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 

Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 

des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit 

einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 

Eigentümers der Erbbauberechtigte 

beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem 

dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 

des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 

Gesetzbuch in der Fassung vom 21. September 

1994 (BGBl. I S. 2494), in der z. Z. gültigen 

Fassung belastet, so ist anstelle des Eigentümers 

der Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. 

Mehrere Beitragspflichtige haften als 

Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und 

Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und 

Teileigentümer nur entsprechend ihrem 

Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch 

noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, 

tritt an die Stelle des Eigentümers der 

Verfügungsberechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 

des Vermögenszuordnungsgesetzes in der 

Fassung vom 29. März 1994 (BGBl. I S. 709).  

 

§ 13 Auskunftspflicht 
Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Stadt 

Wanzleben - Börde alle zur Ermittlung der 

Beitragsgrundlagen erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen 

vorzulegen und jeden Eigentumswechsel, jede 

Veränderung der Grundstücksgröße bzw. der Anzahl 

der Vollgeschosse sowie jede Nutzungsänderung 

anzuzeigen.  

 

§ 14 Billigkeitsregelungen 
(1) Übergroße Wohngrundstücke  

a)  Wohngrundstücke sind Grundstücke, die nach 

der tatsächlichen Nutzung vorwiegend 

Wohnzwecken dienen oder dienen werden.  



 

b) Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, 

deren Grundstücksfläche 30 v. H. oder mehr 

über der Durchschnittsgröße der 

Wohngrundstücke im Gemeindegebiet, von 

1.077 m² liegt, deren Grundstücksfläche 

demnach 1.400 m² (= 130 % der 

Durchschnittsfläche) oder mehr beträgt.  

c)  Die Heranziehung der übergroßen  

       Wohngrundstücke wird wie folgt 

 vorgenommen:  

 - bis 1.400 m² (= 130 % der    

          Durchschnittsfläche) die gesamte Fläche  

- bei bis zu weiteren 1.400 m² wird die   

  Grundstücksfläche mit 50 % angesetzt  

- die restliche Fläche wird mit 30 % angesetzt.  

d)  Derartige in diesem Sinne übergroße 

Wohngrundstücke werden nur in der unter lit. 

c) beschriebenen Höhe des sich nach den §§ 6 

bis 8 zu berechnenden Straßenbaubeitrages 

herangezogen.  

(2) Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis 

können ganz oder teilweise gestundet werden, 

wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine 

erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten 

würde und der Anspruch durch die Stundung 

nicht gefährdet scheint. Ist deren Einziehung nach 

Lage des Einzelfalls unbillig, können sie ganz 

oder zum Teil erlassen werden. Für die 

Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen 

von Ansprüchen aus dem Abgabeschuldverhältnis 

gelten die §§ 218 bis 223, 224 Abs. 1 und 2, §§ 

225, 226, 227 Abs. 1, §§ 228 bis 232 der 

Abgabenordnung in der derzeit geltenden Fassung 

entsprechend.  

 

 

 

 

§ 15 Übergangsregelung 

 

Für die Fälle, in denen vor oder nach Inkrafttreten 

dieser Satzung Erschließungsbeiträge nach dem 

Baugesetzbuch oder Kosten der erstmaligen 

Herstellung aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge, 

insbesondere Erschließungsverträge, sonstige 

städtebauliche Verträge oder aufgrund eines Vorhaben- 

und Erschließungsplans zu leisten waren bzw. zu 

leisten sind, werden die betroffenen Grundstücke bei 

der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags nicht 

berücksichtigt und auch nicht beitragspflichtig, bis die 

Gesamtsumme der wiederkehrenden Beiträge die 

vorgenannten Zahlungen erreicht, höchstens jedoch auf 

die Dauer von 20 Jahren seit der Entstehung des 

Beitragsanspruchs. 

 

§ 16 Öffentliche Bekanntmachung, In-Kraft-Treten 

(1) Die öffentliche Bekanntmachung des in § 2 dieser 

Satzung erwähnten Planes im Maßstab 1 : 1.000 

über die Bildung der Abrechnungseinheit erfolgt 

durch dessen Auslegung im Verwaltungsgebäude 

Haus II, der Stadt Wanzleben – Börde, Roßstraße 

44, Bauamt, Zimmer 205 während der 

Dienstzeiten für die Dauer vom 18.09.2017 bis 

einschließlich 09.10.2017. 

(2) Diese Satzung tritt am Tage ihrer 

Bekanntmachung in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 12. Juli 2012 

außer Kraft.  

 

Stadt Wanzleben - Börde, den 01.09.2017 

 

 

Thomas Kluge    -Siegel- 

Bürgermeister

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde 

für den Ortsteil Bottmersdorf 

 

Ersatzbekanntmachung des Planes über die Abrechnungseinheit Bottmersdorf 

für die Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für den Ortsteil Bottmersdorf  

gemäß § 19 Abs. 3 Hauptsatzung der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – Börde 

i. V. m. § 16 wiederkehrende Straßenausbaubeitragssatzung 
  

Dieser Plan über die Abrechnungseinheit Bottmersdorf gemäß § 2 zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender 

Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für den Ortsteil 

Bottmersdorf, erfolgt durch Auslegung im Verwaltungsgebäude Haus II, der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – 

Börde, Roßstraße 44, Bauamt, Zimmer 203 während der Dienstzeiten für die Dauer vom 18.09.2017 bis einschließlich 

09.10.2017. 

 

Die Bekanntmachung der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für die Abrechnungseinheit Bottmersdorf erfolgt im 

Amtsblatt der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – Börde am 15. September 2017, Nr. 09/17. 

 

Stadt Wanzleben – Börde, den  01.09.2017 

 

 

Thomas Kluge 

Bürgermeister                                                  

 

________________________________________________________________________________ 

 

S A T Z U N G  

über die Erhebung wiederkehrender 

Beiträge nach § 6a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt 

Wanzleben – Börde für den Ortsteil Klein 

Germersleben  
 

Aufgrund der § 8 und 99 des Kommunalverfassungs-

gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 

2014 (GVBl. LSA S. 288), in der derzeit geltenden 

Fassung, i. V. m. §§ 2 und 6a des Kommunalabgaben-

gesetzes (KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. 

LSA S. 405), in der derzeit geltenden Fassung, hat der 

Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - 

Börde in seiner Sitzung am 31.08.2017 folgende 

Satzung für die Abrechnungseinheit Klein Germers-

leben über die Erhebung eines wiederkehrenden 

Straßenausbaubeitrages beschlossen: 

 

§ 1 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen, 

Beitragstatbestand 

(1) Die Stadt Wanzleben - Börde bestimmt, dass 

anstelle einmaliger Beiträge im Sinne des § 6 KAG-

LSA die jährlichen Investitionsaufwendungen der zu 

einer Abrechnungseinheit zusammengefassten 

Verkehrsanlagen nach Abzug des Gemeindeanteils von 

den Beitragspflichtigen im Sinne des § 6 Abs. 8 KAG-

LSA als wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 

(2) Die wiederkehrenden Beiträge werden für alle in 

der Abrechnungseinheit gelegenen Grundstücke 

erhoben, die die Möglichkeit einer Zufahrt oder eines 

Zugangs zu den in der Abrechnungseinheit 

zusammengefassten Verkehrsanlagen haben. 

(3) Zu den Investitionsaufwendungen zählt der 

Aufwand für die erforderliche Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung der 

Verkehrsanlagen (Straßen, Wege, Plätze sowie 

selbständige Grünanlagen und Parkeinrichtungen), 

ohne deren laufende Unterhaltung. 

1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer 

vorhandenen, ganz oder teilweise 

unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften 

Anlage in einem den regelmäßigen 

Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand,  

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige 

Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage 

oder deren Ergänzung durch weitere Teile,  

3. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur 

Hebung der Funktion, der Änderung der 

Verkehrsbedeutung i.S.d. Hervorhebung des 

Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und 

Leistungsfähigkeit einer Anlage.  

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, 

soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff 

Baugesetzbuch (BauGB) erhoben werden müssen. 

 

§ 2 Abrechnungseinheit 

Es wird eine Abrechnungseinheit für nachfolgend 

aufgeführte und in einem räumlichen und funktionalen 

Zusammenhang stehende Verkehrsanlagen gebildet: 

 

Zu der Abrechnungseinheit gehören folgende 

Verkehrsanlagen:  

1. Dorfstraße 

2. Kirchstraße 

3. Sarrewinkel 

4. Im Oberdorf 



 

5. Wanzlebener Weg 

6. Feldstraße 

Zur Verdeutlichung wird auf den dieser Satzung als 

Anlage beigefügten Plan verwiesen.  

Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

§ 3 Umfang des beitragsfähigen Aufwands 
(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören 

insbesondere die Kosten für 

1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten 

und Erwerbsnebenkosten) der für die Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung der 

Verkehrsanlagen benötigten Grundflächen; dazu 

gehört auch der Wert, der von der Gemeinde 

hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten 

Flächen, zum Zeitpunkt der Bereitstellung, 

2. die Freilegung der Flächen, 

3. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

der Fahrbahnen mit Unterbau und Decke sowie für 

notwendige Erhöhungen und Vertiefungen 

einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen 

sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen 

Veränderung des Straßenniveaus, 

4. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen sowie 

selbständiger Grünanlagen und Parkeinrichtungen 

in entsprechender Anwendung von Ziffer 3, 

5. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

von 

 a)  Randsteinen und Schrammborden 

 b)  Rad- und Gehwegen 

 c)  Trenn-, Seiten-, Rand- und  

      Sicherheitsstreifen 

d)  Beleuchtungseinrichtungen 

e)  Rinnen und anderen Einrichtungen für die   

     Oberflächenentwässerung der Verkehrs- 

     anlagen 

 f)   Böschungen, Schutz- und Stützmauern 

g)  Parkflächen (auch Standspuren,  

     Busbuchten und Bushaltestellen) und  

     Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der  

     Verkehrsanlagen sind, 

6. die Beauftragung Dritter mit der Planung und 

Bauleitung. 

(2) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören auch 

die Aufwendungen für die Fremdfinanzierung der 

in Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen.  

(3) Nichtbeitragsfähig sind die Kosten 

 1. für die laufende Unterhaltung und  

        Instandsetzung der in Abs. 1 genannten Anlagen,  

 2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die   

        für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen  

        bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner für  

        Brücken, Tunnel und Unterführungen mit den  

        dazugehörigen Rampen, 

 3. für die Herstellung von Kinderspielplätzen. 

 

§ 4 Gemeindeanteil 

(1) Die Stadt Wanzleben - Börde trägt zur Abgeltung 

des öffentlichen Interesses den Teil des Aufwandes, 

der auf die Inanspruchnahme der Einrichtungen durch 

die Allgemeinheit entfällt. Der übrige Teil des 

Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.  

(2) Der Anteil der Stadt Wanzleben – Börde für die 

Abrechnungseinheit Klein Germersleben am 

beitragsfähigen Aufwand beträgt 29,16 %.  

(3) Zuschüsse Dritter werden, soweit es sich dabei um 

Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt bzw. um solche 

privater Zuschussgeber handelt und nichts anderes 

bestimmt, je hälftig auf dem von der Stadt Wanzleben - 

Börde und auf den von den Beitragspflichtigen zu 

tragenden Anteil angerechnet. Andere öffentliche 

Zuschüsse, insbesondere solche aus Bundesmitteln, 

sind zunächst ausschließlich auf den Gemeindeanteil 

anzurechnen, sofern der Zuschussgeber nichts anders 

bestimmt hat. Sofern der der Stadt Wanzleben - Börde 

anzurechnende Zuschussbetrag im Falle des Satzes 1 

die Höhe des von ihr zu tragenden Anteils übersteigt, 

ist der Restbetrag zu Gunsten der Beitragspflichtigen 

anzurechnen; im Falle des Satzes 2 gilt dies nur dann, 

wenn der Zuschussgeber dies zulässt. 

 

§ 5 Grundstück 

(1) Grundstück nach dieser Satzung ist grundsätzlich 

das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts. Ist ein 

vermessenes und im Bestandsverzeichnis des 

Grundbuchs unter einer eigenen Nummer 

eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt die 

von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend 

genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichtige 

ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße 

nachprüfbar, insbesondere durch amtlich beglaubigte 

Dokumente, nachzuweisen. 

(2) Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen 

eintretende Veränderungen der Bemessungsgrundlagen 

bleiben unberücksichtigt. 

 

§ 6 Beitragsmaßstab 
(1) Die jährlichen Investitionsaufwendungen werden 

auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme, der in der 

Abrechnungseinheit liegenden Verkehrsanlagen, 

besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke).Die 

Verteilung der Investitionsaufwendungen auf diese 

Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die 

sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der 

maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 

7 und 8 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.  

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der 

Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-

rechtlichen Sinn. Soweit Flächen 

berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder 

gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des 

Nutzungsfaktors nach § 7. Für die übrigen Flächen – 

einschließlich der im Außenbereich liegenden 

Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer 

Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung 

nach § 34 Abs. 4 BauGB – richtet sich die Ermittlung 

des Nutzungsfaktors nach § 8.  

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei 

berücksichtigungsfähigen Grundstücken  

1. die insgesamt oder teilweise im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und 

mit der Restfläche innerhalb eines im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 

Gesamtfläche des Grundstücks, 



 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in   

   den Außenbereich hinausreichen, die Fläche  

   im Bereich des Bebauungsplanes, 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 

BauGB liegen und bei Grundstücken, die über 

die Grenzen einer solchen Satzung 

hinausreichen, die Fläche im Satzungsbereich, 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung 

nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,  

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34  

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des 

Grundstückes, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im 

Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 

im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die 

Fläche zwischen der öffentlichen   

Einrichtung und einer Linie, die in einem 

gleichmäßigen Abstand von 38 m zu ihr   

verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die 

öffentliche Einrichtung angrenzen oder  

lediglich durch einen zum Grundstück 

gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, 

die Fläche zwischen der der öffentlichen 

Einrichtung zugewandten Grundstücksseite  

und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 

Abstand von 38 m zu ihr verläuft,  

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) 

ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen 

der öffentlichen Einrichtung bzw. im Fall von 

Nr. 4 lit. b) der der öffentlichen Einrichtung 

zugewandten Grundstücksseite und einer Linie 

hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 

verläuft, der der übergreifenden Bebauung 

oder gewerblichen Nutzung entspricht. 

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, 

die  

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in 

vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B.  

 Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 

Dauerkleingärten) oder innerhalb des im  

 Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt 

werden,  

oder  

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 

BauGB) liegen oder wegen entsprechender  

 Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in 

anderer Weise nutzbar sind (landwirtschaftliche 

Nutzung), ist die Gesamtfläche des Grund-

stückes bzw. die Fläche des Grundstücks 

zugrunde zu legen, die von den Regelungen in 

Abs. 3 nicht erfasst wird.  

 

§ 7 Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei 

berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich 

oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der 

Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschoss 

alle Geschosse, die nach landesrechtlichen 

Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude 

werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. 

Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des 

Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der 

Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder 

industriell genutzten Grundstücken je angefangene 

3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich 

genutzten Grundstücken 2,20 m Höhe des Bauwerks 

(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 

1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.  

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen 

auf die in § 6 Abs. 3 bestimmten Flächen – bei 

Grundstücken,  

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich 

eines Bebauungsplanes liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 1 

und Nr. 2),  

a) die im Bebauungsplan festgesetzte 

    höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,  

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der 

Vollgeschosse die Höhe der baulichen  

 Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-,   

    Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11  

Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 

anderen Baugebieten die durch 2,2  

 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe 

(Traufhöhe) auf ganze Zahlen aufgerundet,  

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl 

der Vollgeschosse noch die Höhe der  

 baulichen Anlagen sondern nur eine 

Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5  

 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf 

ganze Zahlen aufgerundet,  

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze 

errichtet werden dürfen, die Zahl von 

einem Vollgeschoss je Nutzungsebene,  

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche 

Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die   

Zahl von einem Vollgeschoss,  

f) für die im Bebauungsplan industrielle 

Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die  

Zahl von zwei Vollgeschossen,  

g) für die in einem Bebauungsplan weder die 

Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe  

der baulichen Anlagen bzw. die 

Baumassenzahl bestimmt ist, der in der 

näheren Umgebung überwiegend 

festgesetzte und/oder tatsächlich 

vorhandene (§ 34 BauGB) 

Berechnungswert nach lit. a) – c); 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 

1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die Höhe der 

baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach 

Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die 

tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse 

bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen 

Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach 

Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);  

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber 

ganz oder teilweise innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 6 

Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie  

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich 

    vorhandenen Vollgeschosse,  

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren  

    Umgebung überwiegend vorhandenen 



 

    Vollgeschosse. 

(4) Der sich aus Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 ergebende 

Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit  

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines     

    tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder   

    durch Bebauungsplan ausgewiesenen    

    Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO),  

    Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder Mischgebietes  

    (§ 6 BauNVO) oder ohne ausdrückliche  

    Gebietsfestsetzung innerhalb eines   

    Bebauungsplangebietes überwiegend   

    gewerblich oder überwiegend in einer der  

    gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B.  

    Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofs- 

    gebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird;  

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines  

    tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder  

    durch Bebauungsplan ausgewiesenen  

    Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes  

    (§ 8 BauN-VO), Industriegebietes (§ 9  

    BauNVO) oder Sondergebietes (§ 11 BauNVO)  

    liegt.  

 

§ 8 Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit   

       sonstiger Nutzung 
(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als 

Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die  

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in 

einem Bebauungsplan nicht baulich oder 

gewerblich sondern nur in vergleichbarer Weise 

nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und 

Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 

innerhalb des im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles so genutzt werden  

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder 

wegen entsprechender Festsetzungen in  

einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 

nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche    

Nutzung), wenn  

a) sie ohne Bebauung sind, bei  

  a)a) Waldbestand oder wirtschaftlich  

                 nutzbaren Wasserflächen 0,0167  

  b)b) Nutzung als Grün-, Acker- oder  

                Gartenland    0,0333  

  c)c) gewerblicher Nutzung (z. B.  

                Bodenabbau pp.) 1,0  

b) sie in einer der baulichen oder  

gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise 

genutzt werden (z. B. Friedhöfe, Sport- und 

Festplätze, Freibäder Dauerkleingärten,  

Campingplätze ohne Bebauung)  0,5  

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche  

    Hofstellen und landwirtschaftliche Neben-   

    gebäude (z. B. Feldscheunen) vorhanden sind,  

    für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus  

            der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch          

            die Grund flächenzahl 0,2 ergibt, 1,0 mit  

            Zuschlägen von je 0,25 für  das zweite und  

            jedes weitere tatsächlich vorhandene                   

           Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a),      

           d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine  

 Bebauung besteht, für eine Teilfläche, die sich  

 rechnerisch aus der Grundfläche der Baulich-

 keiten geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2  

 ergibt,    1,0  

mit Zuschläge von je 0,25 für das zweite und 

jedes weitere tatsächlich vorhandene 

Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. b),  

e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine       

    Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  

    Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die  

            Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5  

            mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und  

            jedes weitere tatsächlich vorhandenem  

           Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a)  

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich  

   einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen,  

   für die von der Satzung erfassten Teilflächen  

a)a) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks-  

      oder Gewerbebetrieben  1,5  

                 dienen, mit Zuschlägen von je 0,375 für das  

                zweite und jedes weitere  tatsächlich  

                vorhandenem Vollgeschoss,  

b)b) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne  

        Bebauung   1,0  

  mit Zuschlägen von 0,25 für das zweite und  

   jedes weitere tatsächlich vorhandenem  

 Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a).  

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich 

nach § 7 Abs. 1.  

 

§ 9 Beitragssatz 
Der Beitragssatz wird in einer gesonderten Satzung 

festgelegt. 

 

§ 10 Entstehung und Fälligkeit der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Ablauf des 31. 

Dezember für das abgelaufene Jahr.  

(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe 

des Beitragsbescheides fällig.  

 

§ 11 Vorausleistungen 
(1) Ab Beginn des Kalenderjahres können von der 

Stadt Wanzleben - Börde Vorausleistungen auf 

wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 

(2) Die Vorausleistungen werden anteilig nach der 

voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr 

bemessen.  

 

 

§ 12 Beitragsschuldner 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 

Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem 

Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers 

der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das 

Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach 

Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch in der Fassung vom 21. 

September 1994 (BGBl. I S. 2494), in der z. Z. gültigen 

Fassung belastet, so ist anstelle des Eigentümers der 

Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. Mehrere 

Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei 

Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 



 

Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 

ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch 

noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an 

die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte 

im Sinne von § 8 Abs. 1 des 

Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung vom 29. 

März 1994 (BGBl. I S. 709).  

 

§ 13 Auskunftspflicht 
Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Stadt 

Wanzleben - Börde alle zur Ermittlung der 

Beitragsgrundlagen erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen 

vorzulegen und jeden Eigentumswechsel, jede 

Veränderung der Grundstücksgröße bzw. der Anzahl 

der Vollgeschosse sowie jede Nutzungsänderung 

anzuzeigen.  

 

§ 14 Billigkeitsregelungen 
(1) Übergroße Wohngrundstücke  

a)  Wohngrundstücke sind Grundstücke, die nach 

der tatsächlichen Nutzung vorwiegend 

Wohnzwecken dienen oder dienen werden.  

b) Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, 

deren Grundstücksfläche 30 v. H. oder mehr 

über der Durchschnittsgröße der 

Wohngrundstücke im Gemeindegebiet, von 

1.302 m² liegt, deren Grundstücksfläche 

demnach 1.693 m² (= 130 % der 

Durchschnittsfläche) oder mehr beträgt.  

c)  Die Heranziehung der übergroßen   

       Wohngrundstücke wird wie folgt 

 vorgenommen:  

 - bis 1.693 m² (= 130 % der    

         Durchschnittsfläche) die gesamte Fläche  

- bei bis zu weiteren 1.693 m² wird die   

   Grundstücksfläche mit 50 % angesetzt  

- die restliche Fläche wird mit 30 % angesetzt.  

d)  Derartige in diesem Sinne übergroße 

Wohngrundstücke werden nur in der unter lit. 

c) beschriebenen Höhe des sich nach den §§ 6  

bis 8 zu berechnenden Straßenbaubeitrages 

herangezogen.  

(2) Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis können 

ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die 

Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für 

den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch 

durch die Stundung nicht gefährdet scheint. Ist 

deren Einziehung nach Lage des Einzelfalls 

unbillig, können sie ganz oder zum Teil erlassen 

werden. Für die Verwirklichung, die Fälligkeit und 

das Erlöschen von Ansprüchen aus dem 

Abgabeschuldverhältnis gelten die §§ 218 bis 223, 

224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 226, 227 Abs. 1, §§ 228 

bis 232 der Abgabenordnung in der derzeit 

geltenden Fassung entsprechend.  

 

§ 15 Übergangsregelung 

Für die Fälle, in denen vor oder nach Inkrafttreten 

dieser Satzung Erschließungsbeiträge nach dem 

Baugesetzbuch oder Kosten der erstmaligen 

Herstellung aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge, 

insbesondere Erschließungsverträge, sonstige 

städtebauliche Verträge oder aufgrund eines Vorhaben- 

und Erschließungsplans zu leisten waren bzw. zu 

leisten sind, werden die betroffenen Grundstücke bei 

der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags nicht 

berücksichtigt und auch nicht beitragspflichtig, bis die 

Gesamtsumme der wiederkehrenden Beiträge die 

vorgenannten Zahlungen erreicht, höchstens jedoch auf 

die Dauer von 20 Jahren seit der Entstehung des 

Beitragsanspruchs. 

 

§ 16 Öffentliche Bekanntmachung, In-Kraft-Treten 

(1) Die öffentliche Bekanntmachung des in § 2 dieser   

     Satzung erwähnten Planes im Maßstab 1 : 1.000  

     über die Bildung der Abrechnungseinheit erfolgt  

     durch dessen Auslegung im Verwaltungsgebäude  

     Haus II, der Stadt Wanzleben – Börde, Roßstraße  

     44, Bauamt, Zimmer 205 während der Dienstzeiten  

     für die Dauer vom 18.09.2017 bis einschließlich  

     09.10.2017. 

(2)Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung  

     in Kraft.  

     Gleichzeitig tritt die Satzung vom 08. Mai 2014   

     außer Kraft.  

 

Stadt Wanzleben - Börde, den 01.09.2017 

 

 

 

Thomas Kluge    -Siegel- 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 





 

Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde 

für den Ortsteil Klein Germersleben 

 

Ersatzbekanntmachung des Planes über die Abrechnungseinheit Klein Germersleben 

für die Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für den Ortsteil Klein 

Germersleben gemäß § 19 Abs. 3 Hauptsatzung der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – 

Börde i. V. m. § 16 wiederkehrende Straßenausbaubeitragssatzung 
  

Dieser Plan über die Abrechnungseinheit Klein Germersleben gemäß § 2 zur Satzung über die Erhebung 

wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für 

den Ortsteil Klein Germersleben, erfolgt durch Auslegung im Verwaltungsgebäude Haus II, der Einheitsgemeinde Stadt 

Wanzleben – Börde, Roßstraße 44, Bauamt, Zimmer 203 während der Dienstzeiten für die Dauer vom 18.09.2017 bis 

einschließlich 09.10.2017. 

 

Die Bekanntmachung der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für die Abrechnungseinheit Klein Germersleben erfolgt 

im Amtsblatt der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – Börde am 15. September 2017, Nr. 09/17. 

 

 

Stadt Wanzleben – Börde, den  01.09.2017 

 

 

 

Thomas Kluge 

Bürgermeister                                                  

______________________________________________________________________________ 

 

S A T Z  U N G  

über die Erhebung wiederkehrender 

Beiträge nach § 6a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt 

Wanzleben – Börde für den Ortsteil 

Domersleben  
 

Aufgrund der § 8 und 99 des Kommunalverfassungs-

gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 

2014 (GVBl. LSA S. 288), in der derzeit geltenden 

Fassung, i. V. m. §§ 2 und 6a des Kommunalabgabe-

ngesetzes (KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 

(GVBl. LSA S. 405), in der derzeit geltenden Fassung, 

hat der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben 

- Börde in seiner Sitzung am 31.08.2017 folgende 

Satzung für die Abrechnungseinheit Domersleben über 

die Erhebung eines wiederkehrenden 

Straßenausbaubeitrages beschlossen: 

 

§ 1 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen, 

Beitragstatbestand 

(1) Die Stadt Wanzleben - Börde bestimmt, dass 

anstelle einmaliger Beiträge im Sinne des § 6 KAG-

LSA die jährlichen Investitionsaufwendungen der zu 

einer Abrechnungseinheit zusammengefassten 

Verkehrsanlagen nach Abzug des Gemeindeanteils von 

den Beitragspflichtigen im Sinne des § 6 Abs. 8 KAG-

LSA als wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 

(2) Die wiederkehrenden Beiträge werden für alle in 

der Abrechnungseinheit gelegenen Grundstücke 

erhoben, die die Möglichkeit einer Zufahrt oder eines 

Zugangs zu den in der Abrechnungseinheit 

zusammengefassten Verkehrsanlagen haben. 

(3) Zu den Investitionsaufwendungen zählt der 

Aufwand für die erforderliche Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung der Verkehrsanlagen 

(Straßen, Wege, Plätze sowie selbständige 

Grünanlagen und Parkeinrichtungen), ohne deren 

laufende Unterhaltung. 

1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer 

vorhandenen, ganz oder teilweise 

unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften 

Anlage in einem den regelmäßigen 

Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand,  

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige 

Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage 

oder deren Ergänzung durch weitere Teile,  

3. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur 

Hebung der Funktion, der Änderung der 

Verkehrsbedeutung i.S.d. Hervorhebung des 

Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und 

Leistungsfähigkeit einer Anlage.  

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, 

soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff 

Baugesetzbuch (BauGB) erhoben werden müssen. 

 

§ 2 Abrechnungseinheit 

Es wird eine Abrechnungseinheit für nachfolgend 

aufgeführte und in einem räumlichen und funktionalen 

Zusammenhang stehende Verkehrsanlagen gebildet: 

 

Zu der Abrechnungseinheit gehören folgende 

Verkehrsanlagen:  



 

  1. Wanzlebener Straße,   

  2. Heinrich-Mann-Straße,   

  3. Hemsdorfer Weg,  

  4. Krugberg,   

  5. Friedensstraße,   

  6. Sträßchen,   

  7. Puschkinstraße,  

  8. Gerhart-Hauptmann-Straße,    

  9. Sarrestraße,   

10. Dr. J.-R.-Becher-Straße, 

11. Martin-Selber-Straße, 

12. Mühlenpforte, 

13. Wiesenblick, 

14. Friedensstraße, 

15. Unter den Linden, 

16. Thomas-Münzer-Straße, 

17. Goethestraße, 

18. Vor dem Sportplatz, 

19. Hinter der Bauerwand 

Zur Verdeutlichung wird auf den dieser Satzung als 

Anlage beigefügten Plan verwiesen.  

Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

§ 3 Umfang des beitragsfähigen Aufwands 
(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören 

insbesondere die Kosten für 

1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten 

und Erwerbsnebenkosten) der für die Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung der 

Verkehrsanlagen benötigten Grundflächen; dazu 

gehört auch der Wert, der von der Gemeinde 

hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten 

Flächen, zum Zeitpunkt der Bereitstellung, 

2. die Freilegung der Flächen, 

3. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

der Fahrbahnen mit Unterbau und Decke sowie für 

notwendige Erhöhungen und Vertiefungen 

einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen 

sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen 

Veränderung des Straßenniveaus, 

4. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen sowie 

selbständiger Grünanlagen und Parkeinrichtungen 

in entsprechender Anwendung von Ziffer 3, 

5. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

von 

 a)  Randsteinen und Schrammborden 

 b)  Rad- und Gehwegen 

 c)  Trenn-, Seiten-, Rand- und  

      Sicherheitsstreifen 

d)  Beleuchtungseinrichtungen 

e)  Rinnen und anderen Einrichtungen für die  

     Oberflächenentwässerung der    

     Verkehrsanlagen 

 f)   Böschungen, Schutz- und Stützmauern 

g)  Parkflächen (auch Standspuren,  

     Busbuchten und Bushaltestellen) und  

     Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der   

     Verkehrsanlagen sind, 

6. die Beauftragung Dritter mit der Planung und 

Bauleitung. 

(2) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören auch die 

Aufwendungen für die Fremdfinanzierung der in 

Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen.  

(3)Nichtbeitragsfähig sind die Kosten 

 1. für die laufende Unterhaltung und Instand- 

     setzung der in Abs. 1 genannten Anlagen,  

 2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die  

           für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen  

           bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner  

           für Brücken, Tunnel und Unterführungen mit  

     den dazugehörigen Rampen, 

 3. für die Herstellung von Kinderspielplätzen. 

 

§ 4 Gemeindeanteil 

(1) Die Stadt Wanzleben - Börde trägt zur Abgeltung 

des öffentlichen Interesses den Teil des Aufwandes, 

der auf die Inanspruchnahme der Einrichtungen durch 

die Allgemeinheit entfällt. Der übrige Teil des 

Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.  

(2) Der Anteil der Stadt Wanzleben – Börde für die 

Abrechnungseinheit Domersleben am beitragsfähigen 

Aufwand beträgt 31,12 %.  

(3) Zuschüsse Dritter werden, soweit es sich dabei um 

Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt bzw. um solche 

privater Zuschussgeber handelt und nichts anderes 

bestimmt, je hälftig auf dem von der Stadt Wanzleben - 

Börde und auf den von den Beitragspflichtigen zu 

tragenden Anteil angerechnet. Andere öffentliche 

Zuschüsse, insbesondere solche aus Bundesmitteln, 

sind zunächst ausschließlich auf den Gemeindeanteil 

anzurechnen, sofern der Zuschussgeber nichts anders 

bestimmt hat. Sofern der der Stadt Wanzleben - Börde 

anzurechnende Zuschussbetrag im Falle des Satzes 1 

die Höhe des von ihr zu tragenden Anteils übersteigt, 

ist der Restbetrag zu Gunsten der Beitragspflichtigen 

anzurechnen; im Falle des Satzes 2 gilt dies nur dann, 

wenn der Zuschussgeber dies zulässt. 

 

§ 5 Grundstück 

(1) Grundstück nach dieser Satzung ist grundsätzlich 

das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts. Ist ein 

vermessenes und im Bestandsverzeichnis des 

Grundbuchs unter einer eigenen Nummer 

eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt die 

von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend 

genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichtige 

ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße 

nachprüfbar, insbesondere durch amtlich beglaubigte 

Dokumente, nachzuweisen. 

(2) Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen 

eintretende Veränderungen der Bemessungsgrundlagen 

bleiben unberücksichtigt. 

 

§ 6 Beitragsmaßstab 
(1) Die jährlichen Investitionsaufwendungen werden 

auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme, der in der 

Abrechnungseinheit liegenden Verkehrsanlagen, 

besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke). 

Die Verteilung der Investitionsaufwendungen auf diese 

Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die 

sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der 



 

maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 

7 und 8 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.  

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der 

Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-

rechtlichen Sinn. Soweit Flächen 

berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder 

gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des 

Nutzungsfaktors nach § 7. Für die übrigen Flächen – 

einschließlich der im Außenbereich liegenden 

Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer 

Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung 

nach § 34 Abs. 4 BauGB – richtet sich die Ermittlung 

des Nutzungsfaktors nach § 8.  

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei 

berücksichtigungsfähigen Grundstücken  

1. die insgesamt oder teilweise im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit 

der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang 

bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des 

Grundstücks, 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in   

den Außenbereich hinausreichen, die   Fläche im 

Bereich des Bebauungsplanes, 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 

BauGB liegen und bei Grundstücken, die über die 

Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 

Fläche im Satzungsbereich, 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung 

nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,  

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im   

    Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34  

    BauGB) liegen, die Gesamtfläche des  

    Grundstückes, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im 

Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 

im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die 

Fläche zwischen der öffentlichen   

 Einrichtung und einer Linie, die in einem 

gleichmäßigen Abstand von 33 m zu ihr   

 verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die 

öffentliche Einrichtung angrenzen oder  

 lediglich durch einen zum Grundstück 

gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, 

die  

 Fläche zwischen der der öffentlichen 

Einrichtung zugewandten Grundstücksseite  

 und einer Linie, die in einem 

gleichmäßigen Abstand von 33 m zu ihr 

verläuft,  

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) 

ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der 

öffentlichen Einrichtung bzw. im Fall von Nr. 4 

lit. b) der der öffentlichen Einrichtung 

zugewandten Grundstücksseite und einer Linie 

hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 

verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder 

gewerblichen Nutzung entspricht. 

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die  

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in 

vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B.  

 Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 

Dauerkleingärten) oder innerhalb des im  

 Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt 

werden,  

oder  

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 

BauGB) liegen oder wegen entsprechender  

 Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in 

anderer Weise nutzbar sind  

 (landwirtschaftliche Nutzung), ist die 

Gesamtfläche des Grundstückes bzw. die Fläche  

 des Grundstücks zugrunde zu legen, die von 

den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst  

 wird.  

 

§ 7 Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei 

berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich 

oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der 

Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschoss 

alle Geschosse, die nach landesrechtlichen 

Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude 

werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. 

Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des 

Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der 

Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder 

industriell genutzten Grundstücken je angefangene 

3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich 

genutzten Grundstücken 2,20 m Höhe des Bauwerks 

(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 

1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25. 

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen 

auf die in § 6 Abs. 3 bestimmten Flächen – bei 

Grundstücken,  

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich 

eines Bebauungsplanes liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 1 

und Nr. 2),  

a) die im Bebauungsplan festgesetzte 

     höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,  

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der   

     Vollgeschosse die Höhe der baulichen  

 Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-,   

     Industrie- und Sondergebieten i. S. von  

     § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in     

allen anderen Baugebieten die durch 2,2  

 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe 

(Traufhöhe) auf ganze Zahlen aufgerundet,  

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl 

der Vollgeschosse noch die Höhe der  

 baulichen Anlagen sondern nur eine 

Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5  

 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf 

ganze Zahlen aufgerundet,  

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze 

errichtet werden dürfen, die Zahl von 

einem Vollgeschoss je Nutzungsebene,  

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche 

Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die   

 Zahl von einem Vollgeschoss,  

f) für die im Bebauungsplan industrielle 

Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die  

 Zahl von zwei Vollgeschossen,  

g) für die in einem Bebauungsplan weder die 

Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe  



 

 der baulichen Anlagen bzw. die 

Baumassenzahl bestimmt ist, der in der 

näheren Umgebung überwiegend 

festgesetzte und/oder tatsächlich 

vorhandene (§ 34  BauGB) 

Berechnungswert nach lit. a) – c); 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 

1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die Höhe der 

baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach 

Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die 

tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse 

bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen 

Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach 

Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);  

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber 

ganz oder teilweise innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 

6 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie  

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich 

     vorhandenen Vollgeschosse,  

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren 

Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse. 

(4) Der sich aus Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 ergebende 

Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit  

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines 

tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch 

Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 

3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 

BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) 

oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung 

innerhalb eines Bebauungsplangebietes 

überwiegend gewerblich oder überwiegend in 

einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 

(z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und 

Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) 

genutzt wird;  

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines 

tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch 

Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 

BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauN-VO), 

Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 

Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.  

 

§ 8 Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit 

sonstiger Nutzung 
(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als 

Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die  

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in 

einem Bebauungsplan nicht baulich oder 

gewerblich sondern nur in vergleichbarer Weise 

nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und 

Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 

innerhalb des im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles so genutzt werden  

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder 

wegen entsprechender Festsetzungen in  

einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 

nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche    

 Nutzung), wenn  

a) sie ohne Bebauung sind, bei  

 a)a) Waldbestand oder wirtschaftlich  

         nutzbaren Wasserflächen 0,0167  

b)b) Nutzung als Grün-, Acker- oder  

        Gartenland    0,0333  

 c)c) gewerblicher Nutzung (z. B.  

             Bodenabbau pp.) 1,0  

b) sie in einer der baulichen oder gewerb- 

     lichen Nutzung vergleichbaren Weise   

     genutzt werden (z. B. Friedhöfe,  

  Sport- und Festplätze, Freibäder  

     Dauerkleingärten, Campingplätze ohne  

    Bebauung)  0,5  

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaft-  

    liche Hofstellen und landwirtschaftliche     

   Nebengebäude (z. B. Feldscheunen)  

     vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich  

    rechnerisch aus der Grundfläche der  

                 Baulichkeiten geteilt durch die Grund-  

    flächenzahl 0,2 ergibt, 1,0 mit Zuschlägen  

                 von je 0,25 für das zweite und jedes weitere  

     tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die  

     Restfläche gilt lit. a),  

d) sie als Campingplatz genutzt werden und  

     eine Bebauung besteht, für eine Teilfläche,  

     die sich rechnerisch aus der Grundfläche  

     der Baulichkeiten geteilt durch die  

     Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0  

    mit Zuschläge von je 0,25 für das zweite 

    und jedes weitere tatsächlich vorhandene  

    Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. b),  

e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für  

     eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus  

     der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt  

     durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,  1,5  

 mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite 

     und jedes weitere tatsächlich vorhandenem  

     Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a)  

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich  

    einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB  

    liegen, für die von der Satzung erfassten  

                  Teilflächen  

 a)a) mit Baulichkeiten, die kleinen  

                      Handwerks- oder Gewerbebetrieben   1,5  

 dienen, mit Zuschlägen von je 0,375 für 

 das zweite und jedes weitere  

 tatsächlich vorhandenem Vollgeschoss,  

 b)b) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne 

 Bebauung   1,0  

  mit Zuschlägen von 0,25 für das zweite      

    und jedes weitere tatsächlich vorhandenem  

  Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a).  

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich 

nach § 7 Abs. 1.  

 

§ 9 Beitragssatz 
Der Beitragssatz wird in einer gesonderten Satzung 

festgelegt. 

 

§ 10 Entstehung und Fälligkeit der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Ablauf des 31.  

      Dezember für das abgelaufene Jahr.  

(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe    

     des Beitragsbescheides fällig.  

 

 



 

§ 11 Vorausleistungen 
(1) Ab Beginn des Kalenderjahres können von der  

     Stadt Wanzleben - Börde Vorausleistungen auf  

     wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 

(2) Die Vorausleistungen werden anteilig nach der  

     voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende  

     Jahr bemessen.  

 

§ 12 Beitragsschuldner 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der   

      Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer  

      des Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem  

      Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des  

      Eigentümers der Erbbauberechtigte  

      beitragspflichtig. Ist das Grundstück mit einem  

     dinglichen Nutzungsrecht nach Artikel 233 § 4 des  

     Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch  

     in der Fassung vom 21. September 1994 (BGBl. I S.  

     2494), in der z. Z. gültigen Fassung belastet, so ist  

     anstelle des Eigentümers der Inhaber dieses Rechts  

     beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften  

     als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teilei- 

     gentum sind die einzelnen Wohnungs- und  

    Teileigentümer nur entsprechend ihrem  

    Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch  

     noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt  

     an die Stelle des Eigentümers der Verfügungs- 

     berechtigte im Sinne von § 8 Abs. 1 des  

     Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung vom  

     29. März 1994 (BGBl. I S. 709).  

 

§ 13 Auskunftspflicht 
Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Stadt 

Wanzleben - Börde alle zur Ermittlung der 

Beitragsgrundlagen erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen 

vorzulegen und jeden Eigentumswechsel, jede 

Veränderung der Grundstücksgröße bzw. der Anzahl 

der Vollgeschosse sowie jede Nutzungsänderung 

anzuzeigen.  

 

§ 14 Billigkeitsregelungen 
(1)  Übergroße Wohngrundstücke  

a)  Wohngrundstücke sind Grundstücke, die nach 

der tatsächlichen Nutzung vorwiegend 

Wohnzwecken dienen oder dienen werden.  

b) Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, 

deren Grundstücksfläche 30 v. H. oder mehr 

über der Durchschnittsgröße der 

Wohngrundstücke im Gemeindegebiet, von  

 884 m² liegt, deren Grundstücksfläche 

demnach 1.149 m² (= 130 % der 

Durchschnittsfläche) oder mehr beträgt.  

c)  Die Heranziehung der übergroßen  

     Wohngrundstücke wird wie folgt  

     vorgenommen:  

 - bis 1.149 m² (= 130 % der   

          Durchschnittsfläche) die gesamte Fläche  

- bei bis zu weiteren 1.149 m² wird die   

  Grundstücksfläche mit 50 % angesetzt  

- die restliche Fläche wird mit 30 % angesetzt.  

d)  Derartige in diesem Sinne übergroße 

Wohngrundstücke werden nur in der unter lit. 

c) beschriebenen Höhe des sich nach den §§ 6 

bis 8 zu berechnenden Straßenbaubeitrages 

herangezogen.  

(2) Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis  

      können ganz oder teilweise gestundet werden,   

      wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche   

      Härte für den Schuldner bedeuten würde und der  

      Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet  

      scheint. Ist deren Einziehung nach Lage des  

     Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder zum Teil  

     erlassen werden. Für die Verwirklichung, die  

     Fälligkeit und das Erlöschen von Ansprüchen aus   

     dem Abgabeschuldverhältnis gelten die §§ 218 bis  

     223, 224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 226, 227 Abs. 1, §§  

     228 bis 232 der Abgabenordnung in der derzeit  

     geltenden Fassung entsprechend.  

 

§ 15 Übergangsregelung 

Für die Fälle, in denen vor oder nach Inkrafttreten 

dieser Satzung Erschließungsbeiträge nach dem 

Baugesetzbuch oder Kosten der erstmaligen 

Herstellung aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge, 

insbesondere Erschließungsverträge, sonstige 

städtebauliche Verträge oder aufgrund eines Vorhaben- 

und Erschließungsplans zu leisten waren bzw. zu 

leisten sind, werden die betroffenen Grundstücke bei 

der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags nicht 

berücksichtigt und auch nicht beitragspflichtig, bis die 

Gesamtsumme der wiederkehrenden Beiträge die 

vorgenannten Zahlungen erreicht, höchstens jedoch auf 

die Dauer von 20 Jahren seit der Entstehung des 

Beitragsanspruchs. 

 

§ 16 Öffentliche Bekanntmachung, In-Kraft-Treten 

(1) Die öffentliche Bekanntmachung des in § 2 dieser 

Satzung erwähnten Planes im Maßstab 1 : 1.000 über 

die Bildung der Abrechnungseinheit erfolgt durch 

dessen Auslegung im Verwaltungsgebäude Haus II, der 

Stadt Wanzleben – Börde, Roßstraße 44, Bauamt, 

Zimmer 205 während der Dienstzeiten für die Dauer 

vom 18.09.2017 bis einschließlich 09.10.2017. 

(2) Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung 

in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 03. Dezember 2015 

außer Kraft.  

 

 

 

Stadt Wanzleben - Börde, den 01.09.2017 

 

 

 

Thomas Kluge    -Siegel- 

Bürgermeister 

 



 

 

Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde 

für den Ortsteil Domersleben 

 

Ersatzbekanntmachung des Planes über die Abrechnungseinheit Domersleben 

für die Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG-LSA  

für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für den Ortsteil 

Domersleben gemäß § 19 Abs. 3 Hauptsatzung der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – 

Börde i. V. m. § 16 wiederkehrende Straßenausbaubeitragssatzung 

  
Dieser Plan über die Abrechnungseinheit Domersleben gemäß § 2 zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender 

Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für den Ortsteil 

Domersleben, erfolgt durch Auslegung im Verwaltungsgebäude Haus II, der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – 

Börde, Roßstraße 44, Bauamt, Zimmer 203 während der Dienstzeiten für die Dauer vom 18.09.2017 bis einschließlich 

09.10.2017. 

Die Bekanntmachung der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für die Abrechnungseinheit Domersleben erfolgt im 

Amtsblatt der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – Börde am 15. September 2017, Nr. 09/17. 

Stadt Wanzleben – Börde, den  01.09.2017 

 

Thomas Kluge 

Bürgermeister   

 

________________________________________________________________________________________________                                                

 

S A T Z U N G  

über die Erhebung wiederkehrender 

Beiträge nach § 6a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt 

Wanzleben – Börde für den Ortsteil 

Remkersleben  
 

 

 

 

Aufgrund der § 8 und 99 des 

Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-

Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), in der 

derzeit geltenden Fassung, i. V. m. §§ 2 und 6a des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG-LSA) vom 13. 

Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), in der derzeit 

geltenden Fassung, hat der Stadtrat der 

Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde in seiner 



 

Sitzung am 31.08.2017 folgende Satzung für die 

Abrechnungseinheit Remkersleben über die Erhebung 

eines wiederkehrenden Straßenausbaubeitrages 

beschlossen: 

 

§ 1 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen, 

Beitragstatbestand 

 

(1) Die Stadt Wanzleben - Börde bestimmt, dass 

anstelle einmaliger Beiträge im Sinne des § 6 KAG-

LSA die jährlichen Investitionsaufwendungen der zu 

einer Abrechnungseinheit zusammengefassten 

Verkehrsanlagen nach Abzug des Gemeindeanteils von 

den Beitragspflichtigen im Sinne des § 6 Abs. 8 KAG-

LSA als wiederkehrende Beiträge erhoben werde 

Die wiederkehrenden Beiträge werden für alle in der 

Abrechnungseinheit gelegenen Grundstücke erhoben, 

die die Möglichkeit einer Zufahrt oder eines Zugangs 

zu den in der Abrechnungseinheit zusammengefassten 

Verkehrsanlagen haben. 

(2) Zu den Investitionsaufwendungen zählt der 

Aufwand für die erforderliche Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung der Verkehrsanlagen 

(Straßen, Wege, Plätze sowie selbständige 

Grünanlagen und Parkeinrichtungen), ohne deren 

laufende Unterhaltung. 

1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer 

vorhandenen, ganz oder teilweise 

unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften 

Anlage in einem den regelmäßigen 

Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand,  

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige 

Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage 

oder deren Ergänzung durch weitere Teile,  

3. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur 

Hebung der Funktion, der Änderung der 

Verkehrsbedeutung i.S.d. Hervorhebung des 

Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und 

Leistungsfähigkeit einer Anlage.  

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, 

soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff 

Baugesetzbuch (BauGB) erhoben werden müssen. 

 

 

§ 2 Abrechnungseinheit 

Es wird eine Abrechnungseinheit für nachfolgend 

aufgeführte und in einem räumlichen und funktionalen 

Zusammenhang stehende Verkehrsanlagen gebildet: 

 

Zu der Abrechnungseinheit gehören folgende 

Verkehrsanlagen:  

   1. Lange Hauptraße,    

   2. Remkerslebener Darre,     

   3. Domersleber Weg,    

   4. Alte Dorfstraße,    

  5. Eichplatz,    

  6. Zum Hoppelberg,   

  7. Moritz-Korn-Straße 

  8. Hoppelberg,   

  9. Winkel,   

10. Lindenweg, 

Zur Verdeutlichung wird auf den dieser Satzung als 

Anlage beigefügten Plan verwiesen.  

Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

§ 3 Umfang des beitragsfähigen Aufwands 
(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören 

insbesondere die Kosten für 

1.den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten 

und Erwerbsnebenkosten) der für die Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung der 

Verkehrsanlagen benötigten Grundflächen; dazu 

gehört auch der Wert, der von der Gemeinde 

hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten 

Flächen, zum Zeitpunkt der Bereitstellung, 

2. die Freilegung der Flächen, 

 3. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

der Fahrbahnen mit Unterbau und Decke sowie für 

notwendige Erhöhungen und Vertiefungen 

einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen 

sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen 

Veränderung des Straßenniveaus, 

4. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen sowie 

selbständiger Grünanlagen und Parkeinrichtungen 

in entsprechender Anwendung von Ziffer 3, 

5. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

von 

 a)  Randsteinen und Schrammborden 

 b)  Rad- und Gehwegen 

 c)  Trenn-, Seiten-, Rand- und      

      Sicherheitsstreifen 

d)  Beleuchtungseinrichtungen 

e)  Rinnen und anderen Einrichtungen für die   

      Oberflächenentwässerung der    

     Verkehrsanlagen 

 f)   Böschungen, Schutz- und Stützmauern 

g)  Parkflächen (auch Standspuren, 

Busbuchten und Bushaltestellen) und  

      Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der 

Verkehrsanlagen sind, 

6. die Beauftragung Dritter mit der Planung und 

Bauleitung. 

(2) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören auch die 

Aufwendungen für die Fremdfinanzierung der in 

Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen.  

(3) Nichtbeitragsfähig sind die Kosten 

 1. für die laufende Unterhaltung und  

     Instandsetzung der in Abs. 1 genannten  

      Anlagen,  

 2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die  

      für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen      

          bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner  

     für Brücken, Tunnel und Unterführungen mit  

     den dazugehörigen Rampen, 

 3. für die Herstellung von Kinderspielplätzen. 

 

§ 4 Gemeindeanteil 

(1) Die Stadt Wanzleben - Börde trägt zur Abgeltung 

des öffentlichen Interesses den Teil des Aufwandes, 

der auf die Inanspruchnahme der Einrichtungen durch 

die Allgemeinheit entfällt. Der übrige Teil des 

Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen.  

(2) Der Anteil der Stadt Wanzleben – Börde für die 

Abrechnungseinheit Remkersleben am beitragsfähigen 

Aufwand beträgt 33,84 %.  



 

(3) Zuschüsse Dritter werden, soweit es sich dabei um 

Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt bzw. um solche 

privater Zuschussgeber handelt und nichts anderes 

bestimmt, je hälftig auf dem von der Stadt Wanzleben - 

Börde und auf den von den Beitragspflichtigen zu 

tragenden Anteil angerechnet. Andere öffentliche 

Zuschüsse, insbesondere solche aus Bundesmitteln, 

sind zunächst ausschließlich auf den Gemeindeanteil 

anzurechnen, sofern der Zuschussgeber nichts anders 

bestimmt hat. Sofern der der Stadt Wanzleben - Börde 

anzurechnende Zuschussbetrag im Falle des Satzes 1 

die Höhe des von ihr zu tragenden Anteils übersteigt, 

ist der Restbetrag zu Gunsten der Beitragspflichtigen 

anzurechnen; im Falle des Satzes 2 gilt dies nur dann, 

wenn der Zuschussgeber dies zulässt. 

 

§ 5 Grundstück 

(1) Grundstück nach dieser Satzung ist grundsätzlich 

das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts. Ist ein 

vermessenes und im Bestandsverzeichnis des 

Grundbuchs unter einer eigenen Nummer 

eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt die 

von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend 

genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichtige 

ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße 

nachprüfbar, insbesondere durch amtlich beglaubigte 

Dokumente, nachzuweisen. 

(2) Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen 

eintretende Veränderungen der Bemessungsgrundlagen 

bleiben unberücksichtigt. 

 

§ 6 Beitragsmaßstab 
(1) Die jährlichen Investitionsaufwendungen werden 

auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der in der 

Abrechnungseinheit liegenden Verkehrsanlagen besteht 

(berücksichtigungsfähige Grundstücke). 

Die Verteilung der Investitionsaufwendungen auf diese 

Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die 

sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der 

maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 

7 und 8 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.  

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der 

Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-

rechtlichen Sinn. Soweit Flächen 

berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder 

gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des 

Nutzungsfaktors nach § 7. Für die übrigen Flächen – 

einschließlich der im Außenbereich liegenden 

Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer 

Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung 

nach § 34 Abs. 4 BauGB – richtet sich die Ermittlung 

des Nutzungsfaktors nach § 8.  

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei 

berücksichtigungsfähigen Grundstücken  

1. die insgesamt oder teilweise im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit 

der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang 

bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des 

Grundstücks, 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in  

 den Außenbereich hinausreichen, die Fläche  

 im Bereich des Bebauungsplanes, 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 

BauGB liegen und bei Grundstücken, die über die 

Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 

Fläche im Satzungsbereich, 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung 

nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,  

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im  

    Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34  

    BauGB) liegen, die Gesamtfläche des  

    Grundstückes, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im 

Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 

im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die 

Fläche zwischen der öffentlichen   

Einrichtung und einer Linie, die in einem 

gleichmäßigen Abstand von 36 m zu ihr   

verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die 

öffentliche Einrichtung angrenzen oder  

lediglich durch einen zum Grundstück 

gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, 

die Fläche zwischen der der öffentlichen 

Einrichtung zugewandten Grundstücksseite  

und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 

Abstand von 36 m zu ihr verläuft,  

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) 

ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der 

öffentlichen Einrichtung bzw. im Fall von Nr. 4 

lit. b) der der öffentlichen Einrichtung 

zugewandten Grundstücksseite und einer Linie 

hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 

verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder 

gewerblichen Nutzung entspricht. 

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die  

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in 

vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B.  

 Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 

Dauerkleingärten) oder innerhalb des im  

 Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt 

werden,  

oder  

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 

BauGB) liegen oder wegen entsprechender  

 Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in 

anderer Weise nutzbar sind  

 (landwirtschaftliche Nutzung), ist die 

Gesamtfläche des Grundstückes bzw. die Fläche  

 des Grundstücks zugrunde zu legen, die von 

den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst  

 wird.  

 

§ 7 Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei 

berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich 

oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der 

Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschoss 

alle Geschosse, die nach landesrechtlichen 

Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude 

werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. 

Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des 

Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der 

Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder 

industriell genutzten Grundstücken je angefangene 



 

3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich 

genutzten Grundstücken 2,20 m Höhe des Bauwerks 

(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 

1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25.  

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen 

auf die in § 6 Abs. 3 bestimmten Flächen – bei 

Grundstücken,  

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich 

eines Bebauungsplanes liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 1 

und Nr. 2),  

a) die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,  

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der 

Vollgeschosse die Höhe der baulichen  

Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, 

Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11  

Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 

anderen Baugebieten die durch 2,2  

geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe 

(Traufhöhe) auf ganze Zahlen aufgerundet,  

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl 

der Vollgeschosse noch die Höhe der  

 baulichen Anlagen sondern nur eine 

Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5  

geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf 

ganze Zahlen aufgerundet,  

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze 

errichtet werden dürfen, die Zahl von 

einem Vollgeschoss je Nutzungsebene,  

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche 

Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die   

 Zahl von einem Vollgeschoss,  

f) für die im Bebauungsplan industrielle 

Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die  

 Zahl von zwei Vollgeschossen,  

g) für die in einem Bebauungsplan weder die 

Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe  

 der baulichen Anlagen bzw. die 

Baumassenzahl bestimmt ist, der in der 

näheren Umgebung überwiegend 

festgesetzte und/oder tatsächlich 

vorhandene (§ 34  BauGB) 

Berechnungswert nach lit. a) – c); 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 

1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die Höhe der 

baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach 

Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die 

tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse 

bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen 

Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach 

Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);  

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber 

ganz oder teilweise innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 6 

Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie  

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich 

    vorhandenen Vollgeschosse,  

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren 

Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse. 

(4) Der sich aus Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 ergebende 

Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit  

 1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines 

 tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

 durch Bebauungsplan ausgewiesenen 

 Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a BauNVO), 

 Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) oder 

 Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder ohne 

 ausdrückliche Gebietsfestsetzung innerhalb 

 eines Bebauungsplangebietes überwiegend 

 gewerblich oder überwiegend in einer der 

 gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. 

 Verwaltungs-, Schul-, Post- und 

 Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) 

 genutzt wird;  

 2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines 

 tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

 durch Bebauungsplan ausgewiesenen 

 Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 

 Gewerbegebietes (§ 8 BauN-VO), 

 Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 

 Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.  

 

§ 8 Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit 

sonstiger Nutzung 
(1)Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als 

Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die  

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in 

einem Bebauungsplan nicht baulich oder  

gewerblich sondern nur in vergleichbarer Weise 

nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und 

Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 

innerhalb des im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles so genutzt werden  

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder 

wegen entsprechender Festsetzungen in  

 einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 

nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche    

 Nutzung), wenn  

a) sie ohne Bebauung sind, bei  

  a)a) Waldbestand oder wirtschaftlich  

           nutzbaren Wasserflächen 0,0167  

  b)b) Nutzung als Grün-, Acker- oder  

           Gartenland    0,0333  

  c)c) gewerblicher Nutzung (z. B.  

           Bodenabbau pp.) 1,0  

b) sie in einer der baulichen oder  

    gewerblichen Nutzung vergleichbaren  

    Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe,  

    Sport- und Festplätze, Freibäder  

    Dauerkleingärten, Campingplätze ohne  

    Bebauung)  0,5  

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaft- 

    liche Hofstellen und landwirtschaftliche  

    Nebengebäude (z. B. Feldscheunen)  

     vorhanden sind, für eine Teilfläche, die sich  

     rechnerisch aus der Grundfläche der  

                  Baulichkeiten geteilt durch die Grund-  

     flächenzahl 0,2 ergibt, 1,0 mit Zuschlägen  

     von je 0,25 für das zweite und jedes weitere  

     tatsächlich vorhandene  Vollgeschoss, für  

     die Restfläche gilt lit. a),  

d) sie als Campingplatz genutzt werden und  

    eine Bebauung besteht,  für eine Teilfläche,  

    die sich rechnerisch aus der Grundfläche  



 

     der Baulichkeiten geteilt durch die     

      Grundflächenzahl 0,2 ergibt,     1,0  

    mit Zuschläge von je 0,25 für das zweite 

    und jedes weitere tatsächlich vorhandene  

    Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. b),  

e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für  

    eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  

    Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch  

    die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,      1,5  

    mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite  

    und jedes weitere tatsächlich vorhandenem  

    Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a)  

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich  

    einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB  

    liegen, für die von der Satzung erfassten  

    Teilflächen  

 a)a) mit Baulichkeiten, die kleinen     

        Handwerks- oder Gewerbebetrieben  

      1,5  

         dienen, mit Zuschlägen von je 0,375  

         für das zweite und jedes weitere  

        tatsächlich vorhandenem     

        Vollgeschoss,  

 b)b) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne  

        Bebauung  1,0  

         mit Zuschlägen von 0,25 für das zweite 

         und jedes weitere tatsächlich  

        vorhandenem Vollgeschoss, für die  

         Restfläche gilt lit. a).  

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich 

nach § 7 Abs. 1.  

 

§ 9 Beitragssatz 
Der Beitragssatz wird in einer gesonderten Satzung 

festgelegt. 

 

§ 10 Entstehung und Fälligkeit der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Ablauf des 31. 

Dezember für das abgelaufene Jahr.  

(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe 

des Beitragsbescheides fällig.  

 

§ 11 Vorausleistungen 
(1) Ab Beginn des Kalenderjahres können von der 

Stadt Wanzleben - Börde Vorausleistungen auf 

wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 

(2) Die Vorausleistungen werden anteilig nach der 

voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr 

bemessen.  

 

§ 12 Beitragsschuldner 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 

Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem 

Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers 

der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das 

Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach 

Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch in der Fassung vom 21. 

September 1994 (BGBl. I S. 2494), in der z. Z. gültigen 

Fassung belastet, so ist anstelle des Eigentümers der 

Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. Mehrere 

Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei 

Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 

Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 

ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch 

noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an 

die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte 

im Sinne von § 8 Abs. 1 des 

Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung vom 29. 

März 1994 (BGBl. I S. 709).  

 

§ 13 Auskunftspflicht 
Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Stadt 

Wanzleben - Börde alle zur Ermittlung der 

Beitragsgrundlagen erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen 

vorzulegen und jeden Eigentumswechsel, jede 

Veränderung der Grundstücksgröße bzw. der Anzahl 

der Vollgeschosse sowie jede Nutzungsänderung 

anzuzeigen.  

 

§ 14 Billigkeitsregelungen 
(1) Übergroße Wohngrundstücke  

a)  Wohngrundstücke sind Grundstücke, die nach 

der tatsächlichen Nutzung vorwiegend 

Wohnzwecken dienen oder dienen werden.  

b) Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, 

deren Grundstücksfläche 30 v. H. oder mehr 

über der Durchschnittsgröße der 

Wohngrundstücke im Gemeindegebiet, von  

 748 m² liegt, deren Grundstücksfläche 

demnach 972 m² (= 130 % der 

Durchschnittsfläche) oder mehr beträgt.  

c)  Die Heranziehung der übergroßen  

  Wohngrundstücke wird wie folgt  

 vorgenommen:  

 - bis 972 m² (= 130 % der   

     Durchschnittsfläche) die gesamte Fläche  

- bei bis zu weiteren 972 m² wird die  

   Grundstücksfläche mit 50 % angesetzt  

- die restliche Fläche wird mit 30 % angesetzt.  

d)  Derartige in diesem Sinne übergroße 

Wohngrundstücke werden nur in der unter lit. 

c) beschriebenen Höhe des sich nach den §§ 6 

bis 8 zu berechnenden Straßenbaubeitrages 

herangezogen.  

(2) Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis 

können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn 

die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für 

den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch 

die Stundung nicht gefährdet scheint. Ist deren 

Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können 

sie ganz oder zum Teil erlassen werden. Für die 

Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von 

Ansprüchen aus dem Abgabeschuldverhältnis gelten 

die §§ 218 bis 223, 224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 226, 227 

Abs. 1, §§ 228 bis 232 der Abgabenordnung in der 

derzeit geltenden Fassung entsprechend.  

 

§ 15 Übergangsregelung 

Für die Fälle, in denen vor oder nach Inkrafttreten 

dieser Satzung Erschließungsbeiträge nach dem 

Baugesetzbuch oder Kosten der erstmaligen 

Herstellung aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge, 



 

insbesondere Erschließungsverträge, sonstige 

städtebauliche Verträge oder aufgrund eines Vorhaben- 

und Erschließungsplans zu leisten waren bzw. zu 

leisten sind, werden die betroffenen Grundstücke bei 

der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags nicht 

berücksichtigt und auch nicht beitragspflichtig, bis die 

Gesamtsumme der wiederkehrenden Beiträge die 

vorgenannten Zahlungen erreicht, höchstens jedoch auf 

die Dauer von 20 Jahren seit der Entstehung des 

Beitragsanspruchs. 

 

§ 16 Öffentliche Bekanntmachung, In-Kraft-Treten 

(1) Die öffentliche Bekanntmachung des in § 2 dieser 

Satzung erwähnten Planes im Maßstab 1 : 1.000 über 

die Bildung der Abrechnungseinheit erfolgt durch 

dessen Auslegung im Verwaltungsgebäude Haus II, der 

Stadt Wanzleben – Börde, Roßstraße 44, Bauamt, 

Zimmer 205 während der Dienstzeiten für die Dauer 

vom 18.09.2017 bis einschließlich 09.10.2017. 

(2) Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung 

in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 12. Juli 2012 außer 

Kraft.  

 

Stadt Wanzleben - Börde, den 01.09.2017 

 

 

 

Thomas Kluge    -Siegel- 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde 

für den Ortsteil Remkersleben 

 

Ersatzbekanntmachung des Planes über die Abrechnungseinheit Remkersleben 

für die Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für den Ortsteil Remkersleben  

gemäß § 19 Abs. 3 Hauptsatzung der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – Börde 

i. V. m. § 16 wiederkehrende Straßenausbaubeitragssatzung 
  
Dieser Plan über die Abrechnungseinheit Remkersleben gemäß § 2 zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender 

Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für den Ortsteil 

Remkersleben, erfolgt durch Auslegung im Verwaltungsgebäude Haus II, der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – 

Börde, Roßstraße 44, Bauamt, Zimmer 203 während der Dienstzeiten für die Dauer vom 18.09.2017 bis einschließlich 

09.10.2017. 

 

 



 

Die Bekanntmachung der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für die Abrechnungseinheit Remkersleben erfolgt im 

Amtsblatt der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – Börde am 15. September 2017, Nr. 09/17. 

 

Stadt Wanzleben – Börde, den  01.09.2017 

 

Thomas Kluge 

Bürgermeister                                                  
________________________________________________________________________________ 

 

S A T Z U N G  

über die Erhebung wiederkehrender 

Beiträge nach § 6a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt 

Wanzleben – Börde für den Ortsteil 

Eggenstedt  
 

Aufgrund der § 8 und 99 des Kommunalverfassungs-

gesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 

2014 (GVBl. LSA S. 288), in der derzeit geltenden 

Fassung, i. V. m. §§ 2 und 6a des Kommunalabgabe-

gesetzes (KAG-LSA) vom 13. Dezember 1996 (GVBl. 

LSA S. 405), in der derzeit geltenden Fassung, hat der 

Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - 

Börde in seiner Sitzung am 31.08.2017 folgende 

Satzung für die Abrechnungseinheit Eggenstedt über 

die Erhebung eines wiederkehrenden 

Straßenausbaubeitrages beschlossen: 

 

§ 1 Wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen, 

Beitragstatbestand 

(1) Die Stadt Wanzleben - Börde bestimmt, dass 

anstelle einmaliger Beiträge im Sinne des § 6 KAG-

LSA die jährlichen Investitionsaufwendungen der zu 

einer Abrechnungseinheit zusammengefassten 

Verkehrsanlagen nach Abzug des Gemeindeanteils von 

den Beitragspflichtigen im Sinne des § 6 Abs. 8 KAG-

LSA als wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 

(2) Die wiederkehrenden Beiträge werden für alle in 

der Abrechnungseinheit gelegenen Grundstücke 

erhoben, die die Möglichkeit einer Zufahrt oder eines 

Zugangs zu den in der Abrechnungseinheit 

zusammengefassten Verkehrsanlagen haben. 

(3) Zu den Investitionsaufwendungen zählt der 

Aufwand für die erforderliche Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung der Verkehrsanlagen 

(Straßen, Wege, Plätze sowie selbständige 

Grünanlagen und Parkeinrichtungen), ohne deren 

laufende Unterhaltung. 

1. "Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer 

vorhandenen, ganz oder teilweise 

unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften 

Anlage in einem den regelmäßigen 

Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand,  

2. "Erweiterung" ist jede flächenmäßige 

Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage 

oder deren Ergänzung durch weitere Teile,  

3. "Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur 

Hebung der Funktion, der Änderung der 

Verkehrsbedeutung i. S. d. Hervorhebung des 

Anliegervorteils sowie der Beschaffenheit und 

Leistungsfähigkeit einer Anlage.  

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, 

soweit Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff 

Baugesetzbuch (BauGB) erhoben werden müssen. 

 

§ 2 Abrechnungseinheit 

Es wird eine Abrechnungseinheit für nachfolgend 

aufgeführte und in einem räumlichen und funktionalen 

Zusammenhang stehende Verkehrsanlagen gebildet: 

 

Zu der Abrechnungseinheit gehören folgende 

Verkehrsanlagen:  

1. An der Hauptstraße,   

2. Waldstraße,    

3. Am Teich,   

4. Parkweg, 

5. Krumme Gasse, 

Zur Verdeutlichung wird auf den dieser Satzung als 

Anlage beigefügten Plan verwiesen.  

Der Plan ist Bestandteil dieser Satzung. 

 

§ 3 Umfang des beitragsfähigen Aufwands 
(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören 

insbesondere die Kosten für 

1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten 

und Erwerbsnebenkosten) der für die Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung der Verkehrsanlagen 

benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert, 

der von der Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen 

bereitgestellten Flächen, zum Zeitpunkt der 

Bereitstellung, 

2. die Freilegung der Flächen, 

3. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der 

Fahrbahnen mit Unterbau und Decke sowie für 

notwendige Erhöhungen und Vertiefungen 

einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen 

sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen 

Veränderung des Straßenniveaus, 

4. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen sowie 

selbständiger Grünanlagen und Parkeinrichtungen in 

entsprechender Anwendung von Ziffer 3, 

5. die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung 

von 

 a)  Randsteinen und Schrammborden 

 b)  Rad- und Gehwegen 

 c)  Trenn-, Seiten-, Rand- und     

       Sicherheitsstreifen 

d)  Beleuchtungseinrichtungen 

e)  Rinnen und anderen Einrichtungen für die  

     Oberflächenentwässerung der        



 

     Verkehrsanlagen 

 f)   Böschungen, Schutz- und Stützmauern 

g)  Parkflächen (auch Standspuren,  

     Busbuchten und Bushaltestellen) und  

     Grünanlagen, soweit sie Bestandteil der  

    Verkehrsanlagen sind, 

6. die Beauftragung Dritter mit der Planung und 

Bauleitung. 

(2) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören auch die 

Aufwendungen für die Fremdfinanzierung der in 

Absatz 1 bezeichneten Maßnahmen.  

(3) Nichtbeitragsfähig sind die Kosten 

 1. für die laufende Unterhaltung und    

     Instandsetzung der in Abs. 1 genannten  

      Anlagen,  

 2. für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, die  

       für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen    

     bestimmt sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner  

  für Brücken, Tunnel und Unterführungen mit  

     den dazugehörigen Rampen, 

 3. für die Herstellung von Kinderspielplätzen. 

 

§ 4 Gemeindeanteil 

(1) Die Stadt Wanzleben - Börde trägt zur Abgeltung 

des öffentlichen Interesses den Teil des Aufwandes, 

der auf die Inanspruchnahme der Einrichtungen durch 

die Allgemeinheit entfällt. Der übrige Teil des 

Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen. 

(2) Der Anteil der Stadt Wanzleben – Börde für die 

Abrechnungseinheit Eggenstedt am beitragsfähigen 

Aufwand beträgt 35,5 %.  

(3) Zuschüsse Dritter werden, soweit es sich dabei um 

Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt bzw. um solche 

privater Zuschussgeber handelt und nichts anderes 

bestimmt, je hälftig auf dem von der Stadt Wanzleben - 

Börde und auf den von den Beitragspflichtigen zu 

tragenden Anteil angerechnet. Andere öffentliche 

Zuschüsse, insbesondere solche aus Bundesmitteln, 

sind zunächst ausschließlich auf den Gemeindeanteil 

anzurechnen, sofern der Zuschussgeber nichts anders 

bestimmt hat. Sofern der der Stadt Wanzleben - Börde 

anzurechnende Zuschussbetrag im Falle des Satzes 1 

die Höhe des von ihr zu tragenden Anteils übersteigt, 

ist der Restbetrag zu Gunsten der Beitragspflichtigen 

anzurechnen; im Falle des Satzes 2 gilt dies nur dann, 

wenn der Zuschussgeber dies zulässt. 

 

§ 5 Grundstück 

(1) Grundstück nach dieser Satzung ist grundsätzlich 

das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechts. Ist ein 

vermessenes und im Bestandsverzeichnis des 

Grundbuchs unter einer eigenen Nummer 

eingetragenes Grundstück nicht vorhanden, so gilt die 

von dem Beitragspflichtigen zusammenhängend 

genutzte Fläche als Grundstück. Der Beitragspflichtige 

ist in diesem Fall verpflichtet, die Grundstücksgröße 

nachprüfbar, insbesondere durch amtlich beglaubigte 

Dokumente, nachzuweisen. 

(2) Durch nachträgliche katastermäßige Vermessungen 

eintretende Veränderungen der Bemessungsgrundlagen 

bleiben unberücksichtigt. 

 

 

§ 6 Beitragsmaßstab 
(1) Die jährlichen Investitionsaufwendungen werden 

auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme, der in der 

Abrechnungseinheit liegenden Verkehrsanlagen, 

besteht (berücksichtigungsfähige Grundstücke). 

Die Verteilung der Investitionsaufwendungen auf diese 

Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die 

sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der 

maßgeblichen Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 

7 und 8 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.  

(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der 

Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-

rechtlichen Sinn. Soweit Flächen 

berücksichtigungsfähiger Grundstücke baulich oder 

gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des 

Nutzungsfaktors nach § 7. Für die übrigen Flächen – 

einschließlich der im Außenbereich liegenden 

Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer 

Tiefenbegrenzungslinie oder der Grenze einer Satzung 

nach § 34 Abs. 4 BauGB – richtet sich die Ermittlung 

des Nutzungsfaktors nach § 8.  

(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei 

berücksichtigungsfähigen Grundstücken  

1. die insgesamt oder teilweise im 

Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit 

der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang 

bebauten Ortsteiles liegen, die Gesamtfläche des 

Grundstücks, 

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in 

den Außenbereich hinausreichen, die   Fläche im  

Bereich des Bebauungsplanes, 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 

BauGB liegen und bei Grundstücken, die über die 

Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 

Fläche im Satzungsbereich, 

4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung 

nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,  

a) wenn sie insgesamt innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34  

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des 

Grundstückes, 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im  

Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im 

Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die 

Fläche zwischen der öffentlichen   

Einrichtung und einer Linie, die in einem 

gleichmäßigen Abstand von 33 m zu ihr  

verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die 

öffentliche Einrichtung angrenzen oder  

lediglich durch einen zum Grundstück 

gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die  

Fläche zwischen der der öffentlichen 

Einrichtung zugewandten Grundstücksseite 

und einer Linie, die in einem gleichmäßigen 

Abstand von 33 m zu ihr verläuft,  

5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) 

ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der 

öffentlichen Einrichtung bzw. im Fall von Nr. 4 

lit. b) der der öffentlichen Einrichtung 

zugewandten Grundstücksseite und einer Linie 

hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 



 

verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder 

gewerblichen Nutzung entspricht. 

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die  

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in 

vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B.  

 Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, 

Dauerkleingärten) oder innerhalb des im  

 Zusammenhang bebauten Ortsteiles so genutzt 

werden,  

oder  

2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 

BauGB) liegen oder wegen entsprechender  

 Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in 

anderer Weise nutzbar sind  

 (landwirtschaftliche Nutzung), ist die 

Gesamtfläche des Grundstückes bzw. die Fläche  

 des Grundstücks zugrunde zu legen, die von 

den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst  

 wird.  

 

§ 7 Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei 

berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die baulich 

oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der 

Vollgeschosse bestimmt. Dabei gelten als Vollgeschoss 

alle Geschosse, die nach landesrechtlichen 

Vorschriften Vollgeschosse sind. Kirchengebäude 

werden stets als eingeschossige Gebäude behandelt. 

Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des 

Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der 

Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder 

industriell genutzten Grundstücken je angefangene 

3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich 

genutzten Grundstücken 2,20 m Höhe des Bauwerks 

(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 

1,0 und erhöht sich je weiteres Vollgeschoss um 0,25. 

(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen 

auf die in § 6 Abs. 3 bestimmten Flächen – bei 

Grundstücken,  

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich 

eines Bebauungsplanes liegen (§ 6 Abs. 3 Nr. 1 

und Nr. 2),  

a) die im Bebauungsplan festgesetzte 

höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse,  

b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der 

Vollgeschosse die Höhe der baulichen  

 Anlagen festgesetzt ist, in Gewerbe-, 

Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11  

 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 

anderen Baugebieten die durch 2,2  

 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe 

(Traufhöhe) auf ganze Zahlen aufgerundet,  

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl 

der Vollgeschosse noch die Höhe der  

 baulichen Anlagen sondern nur eine 

Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5  

 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl auf 

ganze Zahlen aufgerundet,  

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze 

errichtet werden dürfen, die Zahl von 

einem Vollgeschoss je Nutzungsebene,  

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche 

Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die   

 Zahl von einem Vollgeschoss,  

f) für die im Bebauungsplan industrielle 

Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die  

 Zahl von zwei Vollgeschossen,  

g) für die in einem Bebauungsplan weder die 

Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe  

 der baulichen Anlagen bzw. die 

Baumassenzahl bestimmt ist, der in der 

näheren Umgebung überwiegend 

festgesetzte und/oder tatsächlich 

vorhandene (§ 34  BauGB) 

Berechnungswert nach lit. a) – c); 

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 

1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die Höhe der 

baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach 

Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten wird, die 

tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse 

bzw. die sich nach der tatsächlich vorhandenen 

Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach 

Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c);  

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber 

ganz oder teilweise innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 6 

Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie  

a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich 

vorhandenen Vollgeschosse,  

b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren 

Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse. 

(4) Der sich aus Abs. 2 i. V. m. Abs. 3 ergebende 

Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit  

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines 

tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch 

Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 

3, § 4 und § 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 

BauNVO) oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) 

oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung 

innerhalb eines Bebauungsplangebietes 

überwiegend gewerblich oder überwiegend in 

einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 

(z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und 

Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) 

genutzt wird;  

2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines 

tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder durch 

Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 

BauNVO), Gewerbegebietes (§ 8 BauN-VO), 

Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 

Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.  

 

§ 8 Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit 

sonstiger Nutzung 
(1) Für die Flächen nach § 6 Abs. 4 gelten als 

Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die  

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in 

einem Bebauungsplan nicht baulich oder  

gewerblich sondern nur in vergleichbarer Weise 

nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und 

Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 

innerhalb des im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles so genutzt werden  



 

2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder 

wegen entsprechender Festsetzungen in  

 einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 

nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche    

 Nutzung), wenn  

a) sie ohne Bebauung sind, bei  

  a)a) Waldbestand oder wirtschaftlich  

            nutzbaren Wasserflächen 0,0167  

  b)b) Nutzung als Grün-, Acker- oder  

   Gartenland    0,0333  

  c)c) gewerblicher Nutzung (z. B.  

         Bodenabbau pp.) 1,0  

b) sie in einer der baulichen oder  

     gewerblichen Nutzung  vergleichbaren  

     Weise genutzt werden (z. B. Friedhöfe,  

      Sport- und Festplätze, Freibäder  

      Dauerkleingärten, Campingplätze ohne  

     Bebauung)  0,5  

c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaft- 

     liche Hofstellen und landwirtschaftliche  

     Nebengebäude (z. B. Feldscheunen)  

  vorhanden sind, für eine Teilfläche, die  

           sich rechnerisch aus der Grundfläche der  

      Baulichkeiten geteilt durch die Grund-  

  flächenzahl 0,2 ergibt, 1,0 mit Zuschlägen  

      von je 0,25 für das zweite und jedes  

      weitere tatsächlich vorhandene  

  Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a),  

d) sie als Campingplatz genutzt werden und  

     eine Bebauung besteht, für eine Teilfläche,  

     die sich rechnerisch aus der Grundfläche  

  der Baulichkeiten geteilt durch die  

      Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,0  

 mit Zuschläge von je 0,25 für das zweite  

     und jedes weitere tatsächlich vorhandene 

     Vollgeschoss,  für die Restfläche gilt lit. b),  

e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für  

    eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  

    Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch  

    die Grundflächenzahl 0,2 ergibt,     1,5  

 mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite 

     und jedes weitere tatsächlich vorhandenem  

     Vollgeschoss, für die Restfläche gilt lit. a)  

f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich  

     einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB  

     liegen, für die von der Satzung erfassten  

 Teilflächen  

 a)a) mit Baulichkeiten, die kleinen  

        Handwerks- oder Gewerbebetrieben 

  1,5 dienen, mit Zuschlägen von je  

         0,375 für das zweite und jedes  

  weitere tatsächlich vorhandenem  

  Vollgeschoss,  

 b)b) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne  

  Bebauung  1,0  

   mit Zuschlägen von 0,25 für das  

   zweite und jedes weitere tatsächlich  

   vorhandenem Vollgeschoss, für die 

   Restfläche gilt lit. a).  

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich 

nach § 7 Abs. 1.  

 

 

§ 9 Beitragssatz 
Der Beitragssatz wird in einer gesonderten Satzung 

festgelegt. 

 

§ 10 Entstehung und Fälligkeit der Beitragsschuld 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Ablauf des 31. 

Dezember für das abgelaufene Jahr.  

(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe 

des Beitragsbescheides fällig.  

 

§ 11 Vorausleistungen 
(1) Ab Beginn des Kalenderjahres können von der 

Stadt Wanzleben - Börde Vorausleistungen auf 

wiederkehrende Beiträge erhoben werden. 

(2) Die Vorausleistungen werden anteilig nach der 

voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende Jahr 

bemessen.  

 

§ 12 Beitragsschuldner 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der 

Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des 

Grundstückes ist. Ist das Grundstück mit einem 

Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers 

der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Ist das 

Grundstück mit einem dinglichen Nutzungsrecht nach 

Artikel 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch in der Fassung vom 21. 

September 1994 (BGBl. I S. 2494), in der z. Z. gültigen 

Fassung belastet, so ist anstelle des Eigentümers der 

Inhaber dieses Rechts beitragspflichtig. Mehrere 

Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei 

Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen 

Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 

ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

(2) Für Grundstücke und Gebäude, die im Grundbuch 

noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an 

die Stelle des Eigentümers der Verfügungsberechtigte 

im Sinne von § 8 Abs. 1 des 

Vermögenszuordnungsgesetzes in der Fassung vom 29. 

März 1994 (BGBl. I S. 709).  

 

§ 13 Auskunftspflicht 
Die Beitragspflichtigen sind verpflichtet, der Stadt 

Wanzleben - Börde alle zur Ermittlung der 

Beitragsgrundlagen erforderlichen Auskünfte zu 

erteilen, auf Verlangen geeignete Unterlagen 

vorzulegen und jeden Eigentumswechsel, jede 

Veränderung der Grundstücksgröße bzw. der Anzahl 

der Vollgeschosse sowie jede Nutzungsänderung 

anzuzeigen.  

 

§ 14 Billigkeitsregelungen 
(1) Übergroße Wohngrundstücke  

a)  Wohngrundstücke sind Grundstücke, die nach 

der tatsächlichen Nutzung vorwiegend 

Wohnzwecken dienen oder dienen werden.  

b) Als übergroß gelten solche Wohngrundstücke, 

deren Grundstücksfläche 30 v. H. oder mehr 

über der Durchschnittsgröße der 

Wohngrundstücke im Gemeindegebiet, von 

1.101 m² liegt, deren Grundstücksfläche 

demnach 1.431 m² (= 130 % der 

Durchschnittsfläche) oder mehr beträgt.  



 

c)  Die Heranziehung der übergroßen 

 Wohngrundstücke wird wie folgt 

 vorgenommen:  

 - bis 1.431 m² (= 130 % der 

Durchschnittsfläche) die gesamte Fläche  

- bei bis zu weiteren 1.431 m² wird die 

Grundstücksfläche mit 50 % angesetzt  

- die restliche Fläche wird mit 30 % angesetzt.  

d)  Derartige in diesem Sinne übergroße 

Wohngrundstücke werden nur in der unter lit. 

c) beschriebenen Höhe des sich nach den §§ 6 

bis 8 zu berechnenden Straßenbaubeitrages 

herangezogen.  

(2) Ansprüche aus dem Beitragsschuldverhältnis 

können ganz oder teilweise gestundet werden, wenn 

die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für 

den Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch 

die Stundung nicht gefährdet scheint. Ist deren 

Einziehung nach Lage des Einzelfalls unbillig, können 

sie ganz oder zum Teil erlassen werden. Für die 

Verwirklichung, die Fälligkeit und das Erlöschen von 

Ansprüchen aus dem Abgabeschuldverhältnis gelten 

die §§ 218 bis 223, 224 Abs. 1 und 2, §§ 225, 226, 227 

Abs. 1, §§ 228 bis 232 der Abgabenordnung in der 

derzeit geltenden Fassung entsprechend.  

 

§ 15 Übergangsregelung 

Für die Fälle, in denen vor oder nach Inkrafttreten 

dieser Satzung Erschließungsbeiträge nach dem 

Baugesetzbuch oder Kosten der erstmaligen 

Herstellung aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge, 

insbesondere Erschließungsverträge, sonstige 

städtebauliche Verträge oder aufgrund eines Vorhaben- 

und Erschließungsplans zu leisten waren bzw. zu 

leisten sind, werden die betroffenen Grundstücke bei 

der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags nicht 

berücksichtigt und auch nicht beitragspflichtig, bis die 

Gesamtsumme der wiederkehrenden Beiträge die 

vorgenannten Zahlungen erreicht, höchstens jedoch auf 

die Dauer von 20 Jahren seit der Entstehung des 

Beitragsanspruchs. 

 

§ 16 Öffentliche Bekanntmachung, In-Kraft-Treten 

(1) Die öffentliche Bekanntmachung des in § 2 dieser 

Satzung erwähnten Planes im Maßstab 1 : 1.000 über 

die Bildung der Abrechnungseinheit erfolgt durch 

dessen Auslegung im Verwaltungsgebäude Haus II, der 

Stadt Wanzleben – Börde, Roßstraße 44, Bauamt, 

Zimmer 205 während der Dienstzeiten für die Dauer 

vom 18.09.2017 bis einschließlich 09.10.2017. 

(2) Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung 

in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 12. Juli 2012 außer 

Kraft.  

 

Stadt Wanzleben - Börde, den 01.09.2017 

 

 

 

Thomas Kluge    -Siegel- 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde 

für den Ortsteil Eggenstedt 

 

Ersatzbekanntmachung des Planes über die Abrechnungseinheit Eggenstedt für die Satzung  

über die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für straßenbauliche 

Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für den Ortsteil Eggenstedt  

gemäß § 19 Abs. 3 Hauptsatzung der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – Börde 

i. V. m. § 16 wiederkehrende Straßenausbaubeitragssatzung 
  
Dieser Plan über die Abrechnungseinheit Eggenstedt gemäß § 2 zur Satzung über die Erhebung wiederkehrender 

Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für den Ortsteil 

Eggenstedt, erfolgt durch Auslegung im Verwaltungsgebäude Haus II, der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – Börde, 

Roßstraße 44, Bauamt, Zimmer 203 während der Dienstzeiten für die Dauer vom 18.09.2017 bis einschließlich 

09.10.2017. 

 

Die Bekanntmachung der Satzung über die Erhebung wiederkehrender Beiträge nach § 6 a KAG-LSA für 

straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Wanzleben – Börde für die Abrechnungseinheit Eggenstedt erfolgt im 

Amtsblatt der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben – Börde am 15. September 2017, Nr. 09/17. 

 

Stadt Wanzleben – Börde, den  01.09.2017 

 

 

Thomas Kluge 

Bürgermeister                                                  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

Öffentliche Bekanntmachung  

des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 

 

Ausweisung der NATURA 2000-Gebiete mittels Landesverordnung (N2000-LVO LSA) 

Auslegung des Verordnungsentwurfes 

 
Die Unterschutzstellung der NATURA 2000-Gebiete in Sachsen-Anhalt nach § 32 Abs. 4 BNatSchG i. V. m. § 23 

Abs. 2 NatSchG LSA und § 15 Abs. 4 NatSchG LSA geschieht mit einem öffentlichen Beteiligungsverfahren. 

Verfahrensführer ist das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (Obere Naturschutzbehörde). 

 

Der Verordnungsentwurf, einschließlich der Anlagen und der dazugehörigen Karten, liegt vom 4. Oktober 2017 bis 

einschließlich 4. Dezember 2017 während der Sprechzeiten in der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde, 

Zimmer 206, Markt 1 - 2, 39164 Stadt Wanzleben – Börde, zur allgemeinen Einsichtnahme aus.  

 

Sprechzeiten: 

Montag   09:00 – 12:00 Uhr 

Dienstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:00 Uhr 

Mittwoch  09:00 – 12:00 Uhr 

Donnerstag  09:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 15:00 Uhr 

Freitag   09:00 – 12:00 Uhr 

 

Zur gleichen Zeit liegen die Unterlagen bei der Oberen Naturschutzbehörde des Landesverwaltungsamtes, Zimmer 95, 

Dessauer Straße 70, 06118 Halle (Saale) zur allgemeinen Einsichtnahme aus.  

 

Sprechzeiten: 

Montag bis Donnerstag   08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr  

Freitag   08:00 – 12:00 Uhr 

 

Während dieser Zeiten kann jedermann bei der Stadt Wanzleben – Börde oder der Oberen Naturschutzbehörde 

Bedenken und Anregungen (Einwendungen) als Stellungnahme schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen. 

 

Unter der Internetadresse www.online-beteiligung.de/natura-lsa wird vom 4. Oktober 2017 bis 4. Dezember 2017 ein 

zusätzlicher Online-Service angeboten. Hierbei können alle Dokumente des Verordnungsentwurfes online eingesehen 

und Einwendungen ebenfalls digital und somit papierlos abgegeben werden. Das Landesverwaltungsamt empfiehlt 

diesen Service zu nutzen. 

 

Stadt Wanzleben – Börde, den 12.09.2017 

       

 

 

Thomas Kluge  

Bürgermeister    Dienstsiegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nichtamt l icher  Tei l  
 

Veranstaltungen der Ortschaft Stadt Wanzleben 

 
September  

jeden Montag   14:00 Uhr, Kartenspiele   Volkssolidarität Wanzleben 

jeden Mittwoch     14:00 Uhr, Bingo    Volkssolidarität Wanzleben 

jeden 1. Mittwoch im Monat  14:00 Uhr, Bowlen    Volkssolidarität Wanzleben 

jeden Donnerstag   10:30 Uhr, Chor    Volkssolidarität Wanzleben 

jeden 2. Donnerstag   14:00 Uhr, Handarbeit    Volkssolidarität Wanzleben 

täglich     Schwimmen im Spaßbad   Volkssolidarität Wanzleben 

21.09.2017 14:00 Uhr, Bingo in Conny´s Sportlerheim   Sozialverband Wanzleben 

 

Oktober  

jeden Montag   14:00 Uhr, Kartenspiele   Volkssolidarität Wanzleben 

jeden Mittwoch     14:00 Uhr, Bingo    Volkssolidarität Wanzleben 

jeden 1. Mittwoch im Monat  14:00 Uhr, Bowlen    Volkssolidarität Wanzleben 

jeden Donnerstag   10:30 Uhr, Chor    Volkssolidarität Wanzleben 

jeden 2. Donnerstag   14:00 Uhr, Handarbeit    Volkssolidarität Wanzleben 

10.10.2017 11:45 Uhr, Besichtigung des Benediktinerkloster Huy, 

  OT Dingelstedt        BRH-Seniorenverband  

12.10.2017  14:00 Uhr, Kartoffelfest      Volkssolidarität Wanzleben 

_______________________________________________________________________________ 

Veranstaltungen der Ortschaft Domersleben 

 
September    

01.-03.09.2017  Königsschießen Schützenverein 

jeden Montag 13:30 - 14:30 Uhr DRK-Seniorensportgruppe Turnhalle 

jeden Montag 19:30 - 21:00 Uhr Frauensportgruppe des Domerslebener SV e. V. Turnhalle 

jeden Dienstag 14:00 Uhr Kartenspielen – Volkssolidarität Kulturhaus 

jeden Dienstag 17:00 Uhr Treff im Heimatmuseum Graue Schule 

jeden Dienstag 19:30 Uhr Dienstabend der FF Feuerwehr 

jeden Mittwoch 14:00 Uhr Handarbeit – Volkssolidarität Kulturhaus 

jeden Donnerstag 18:00 Uhr  Tischtennis für Jedermann des DSV   Turnhalle 

ersten Dienstag 19:30 Uhr Vorstandssitzung Domerslebener SV e. V. Lindenkrug 

16.09.2017 19:00 Uhr Oktoberfest – Abendveranstaltung mit DJ und 

Live-Blasmusik 

 

23.09.2017 19:00 Uhr Oktoberfest – Abendveranstaltung mit DJ und 

Live-Blasmusik 

 

20.09.2017 19:30 Uhr Ortschaftsratssitzung Kulturhaus 

letzter Dienstag 19:00 Uhr Vorstandssitzung des Fördervereins Lindenkrug 

31.10.2017  Halloween Schulförderverein 

 

Oktober    

01.10.2017  

11:00 Uhr 

12:30 Uhr 

Erntedankfest 

Gottesdienst in der Kirche 

„Kartoffelvariationen“ 

 

Kirche 

Heimatstube 

jeden Montag 13:30 - 14:30 Uhr DRK-Seniorensportgruppe Turnhalle 

jeden Montag 19:30 - 21:00 Uhr Frauensportgruppe des Domerslebener SV e. V. Turnhalle 

jeden Dienstag 14:00 Uhr Kartenspielen – Volkssolidarität Kulturhaus 

jeden Dienstag 17:00 Uhr Treff im Heimatmuseum Graue Schule 

jeden Dienstag 19:30 Uhr Dienstabend der FF Feuerwehr 

jeden Mittwoch 14:00 Uhr Handarbeit – Volkssolidarität Kulturhaus 

jeden Donnerstag 18:00 Uhr  Tischtennis für Jedermann des DSV   Turnhalle 

ersten Dienstag 19:30 Uhr Vorstandssitzung Domerslebener SV e. V. Lindenkrug 

letzter Dienstag 19:00 Uhr Vorstandssitzung des Fördervereins Lindenkrug 

 

 

 



 

Veranstaltungen der Ortschaft Hohendodeleben 
 

September    
jeden Montag 09:30-12:30 Uhr Treffen der Ortschronisten   Vereinsraum „Pferdestall“ 
 15:15-16:30 Uhr Handball w J, TSV Niederndodeleben Sporthalle 
 16:30-18:00 Uhr Training, Fußball, m. Jugend A SG Grün/Weiss 
 18:00-19:30 Uhr Aerobic / Tischtennis SV Hohendodeleben 
 19:30-21:00 Uhr Volleyball, Herren SG Grün/Weiss  
jeden Dienstag 15:00-16:30 Uhr Gymnastik, weibl. Senioren SG Grün/Weiss 
 17:30-19:00 Uhr Training Volleyball, m. Jugend  SG Grün/Weiss 
 19:00-20:30 Uhr Training Handball, Damen SG Grün/Weiss 
 20:30-22:00 Uhr Volleyball FF Verein 
jeden Mittwoch 16:00-17:30 Uhr Handball wJ-E+C TSV Niederndodeleben 
 17:30-19:00 Uhr Handball wJ-E+C TSV Niederndodeleben 
 19:00-20:30 Uhr Aerobic  anschl. Badminton SG Grün/Weiss 
 19:30 Uhr Chorprobe im Gemeindezentrum „Pferdestall“ 
jeden Donnerstag 16:00-17:00 Uhr Training Fußball, m.J-A SG Grün/Weiss 
 17:00-19:00 Uhr Training Volleyball, weibl. Jugend    SG Grün/Weiss 
 19:00-20:30 Uhr Training Handball, Damen SG Grün/Weiss 
 20:30-22:00 Uhr Fußball Herren SV Hohendodeleben 
jeden Freitag 13:30-15:00 Uhr Training Leichtathletik, Kinder SG Grün/Weiss 
 15:30-16:30 Uhr Handball w J TSV Niederndodeleben 
 16:30-18:00 Uhr Fußball/C-Jugend SV Hohendodeleben 
 18:00-19:30 Uhr Training Fußball/Alte Herren SV Hohendodeleben 
 19:30-21:00 Uhr Familiensport SG Grün/Weiss 
jeden Samstag 10:00-16:00 Uhr Handball/Punktspiele/Fußballturniere SG Grün/Weiss 
 16:00-18:00 Uhr Badminton SG Grün/Weiss 
jeden Sonntag 10:00-12:00 Uhr Kinderturnen SG Grün/Weiss 
 

Oktober    
jeden Montag 09:30-12:30 Uhr Treffen der Ortschronisten   Vereinsraum „Pferdestall“ 
 15:15-16:30 Uhr Handball w J, TSV Niederndodeleben Sporthalle 
 16:30-18:00 Uhr Training, Fußball, m. Jugend A SG Grün/Weiss 
 18:00-19:30 Uhr Aerobic / Tischtennis SV Hohendodeleben 
 19:30-21:00 Uhr Volleyball, Herren SG Grün/Weiss  
jeden Dienstag 15:00-16:30 Uhr Gymnastik, weibl. Senioren SG Grün/Weiss 
 17:30-19:00 Uhr Training Volleyball, m. Jugend SG Grün/Weiss 
 19:00-20:30 Uhr Training Handball, Damen SG Grün/Weiss 
 20:30-22:00 Uhr Volleyball FF Verein 
jeden Mittwoch 16:00-17:30 Uhr Handball wJ-E+C TSV Niederndodeleben 
 17:30-19:00 Uhr Handball wJ-E+C TSV Niederndodeleben 
 19:00-20:30 Uhr Aerobic  anschl. Badminton SG Grün/Weiss 
 19:30 Uhr Chorprobe im Gemeindezentrum „Pferdestall“ 
jeden Donnerstag 16:00-17:00 Uhr Training Fußball, m. Jugend/B SG Grün/Weiss 
 17:00-19:00 Uhr Training Volleyball, weibl. Jugend    SG Grün/Weiss 
 19:00-20:30 Uhr Training Handball, Damen SG Grün/Weiss 
 20:30-22:00 Uhr Fußball Herren SV Hohendodeleben 
jeden Freitag 13:30-15:00 Uhr Training Leichtathletik, Kinder SG Grün/Weiss 
 15:30-16:30 Uhr Handball w J TSV Niederndodeleben 
 16:30-18:00 Uhr Fußball/C-Jugend SV Hohendodeleben 
 18:00-19:30 Uhr Training Fußball/Alte Herren SV Hohendodeleben 
 19:30-21:00 Uhr Familiensport SG Grün/Weiss 
jeden Samstag 10:00-16:00 Uhr Handball/Punktspiele/Fußballturniere SG Grün/Weiss 
 16:00-18:00 Uhr Badminton SG Grün/Weiss 
jeden Sonntag 10:00-12:00 Uhr Kinderturnen SG Grün/Weiss 
    
 

 
 



 

Veranstaltungen der Ortschaft Zuckerdorf Klein Wanzleben 

 
September    

jeden Montag 19:30 Uhr Übungsabend Frauenchor FF Gerätehaus 

jeden Mittwoch 18:00 Uhr Dienstabend der FF Kl. Wanzleben FF-Gerätehaus  

jeden Donnerstag 20:00 Uhr Übungsabend Männerchor FF-Gerätehaus 

jeden Sonntag 09:30 Uhr  Welpenstunde Bottmersdorfer Straße 13 

15.09.2017 19:00 Uhr Bluesabend des Kulturvereins Casino 

23.09.2017 10:00 Uhr Arbeitseinsatz Hundesportverein Übungsgelände 

 

Oktober    

01.10.2017 17:00 Uhr Erntedankfest Evangelische Kirche 

02.10.2017 19:30 Uhr Ortschaftsratssitzung Sportlerheim 

03.10.2017 15:00 Uhr Winzerfest mit dem Saale-Duo Alten- und Pflegeheim 

jeden Montag 19:30 Uhr Übungsabend Frauenchor FF Gerätehaus 

jeden Mittwoch 18:00 Uhr Dienstabend der FF Kl. Wanzleben FF-Gerätehaus  

jeden Donnerstag 20:00 Uhr Übungsabend Männerchor FF-Gerätehaus 

jeden Sonntag 09:30 Uhr Welpenstunde Bottmersdorfer Straße 13 

04.10.2017 08:00 Uhr Erntedankfest Kita „Ria Runkel“ 

05.10.2017 15:00 Uhr Winzerfest Altenheim 

11.10.2017 19:00 Uhr Vorstandssitzung FV „Schwimmbad 1955“ Sportlerheim 

14.10.2017 10:00 Uhr Süße Tour 5 Stationen 

16.10.2017 19:00 Uhr Mitgliederversammlung FV „Schwimmbad 

1955“ 

Sportlerheim 

 
 

  

  

Information des Hundesportverein Klein Wanzleben 

  
Der Hundesportverein Klein Wanzleben trainiert mit seinen  Hunden auf dem Übungsplatz in  

Klein Wanzleben, Bottmersdorfer Straße 13.  

 

Die Trainingszeiten sind: 

dienstags   ab  18:00 Uhr  (in den Wintermonaten beginnen wir bereits um 17:00 Uhr)  und 

samstags   ab  15:.00 Uhr 

 

Die Welpenspiel- und Junghundstunde findet jeden Sonntag  09:30 Uhr  in Klein Wanzleben statt. 

Interessenten stimmen sich bitte mit dem Übungsleiter Werner Pflanz (Tel. 039209 / 2279) ab. 

 

In der Welpenstunde beim Hundesportverein Klein Wanzleben werden Sie theoretisch und  

praxisbezogen bei der Erziehung und Ausbildung Ihres Hundes von sachkundigen Ausbildern betreut. 

Haben Sie Interesse? Dann schauen Sie doch einmal vorbei. Wir helfen Ihnen gerne. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Veranstaltungen der Ortschaft Bottmersdorf / Klein Germersleben 
 
September    

jeden ersten Montag 14:00 Uhr Treff der Senioren Volkssolidarität 

Bottmersdorf 

jeden zweiten 

Donnerstag 

14:00 Uhr Treff der Senioren Volkssolidarität Klein 

Germersleben 

    

 

Oktober    

jeden ersten Montag 14:00 Uhr Treff der Senioren Volkssolidarität 

Bottmersdorf 

jeden zweiten 

Donnerstag 

14:00 Uhr Treff der Senioren Volkssolidarität Klein 

Germersleben 

 
 



 

Veranstaltungen der Ortschaft Stadt Seehausen 

 
September    

jeden Montag 13:30 Uhr Volkssolidarität Anbau „Zur Sonne“ 

jeden 1. Montag  Mitgliederversammlung des Schützenverein Schießplatz 

jeden 1. und 3. Dienstag 19:00 Uhr Dienstabend der Freiwilligen Feuerwehr FF 

jeden Mittwoch 18:00 Uhr Laurentiuschor Anbau „Zur Sonne“ 

jeden letzten Donnerstag 19:00 Uhr Vorstandssitzung SV Seehausen Sportlerheim 

jeden 1. Freitag 19:00 Uhr Mitgliederversammlung Kleintierzuchtverein Anbau „Zur Sonne“ 

27.09.2017 19:00 Uhr Ortschaftsratssitzung Anbau „Zur Sonne“ 

jeden letzten Freitag 20:00 Uhr Vorstandssitzung Schützenverein Schießplatz  

 

 

Oktober    

jeden Montag 13:30 Uhr Volkssolidarität Anbau „Zur Sonne“ 

jeden 1. Montag  Mitgliederversammlung des Schützenverein Schießplatz 

jeden 1. und 3. Dienstag 19:00 Uhr Dienstabend der Freiwilligen Feuerwehr FF 

jeden Mittwoch 18:00 Uhr Laurentiuschor Anbau „Zur Sonne“ 

jeden letzten Donnerstag 19:00 Uhr Vorstandssitzung SV Seehausen Sportlerheim 

jeden 1. Freitag 19:00 Uhr Mitgliederversammlung Kleintierzuchtverein Anbau „Zur Sonne“ 

jeden letzten Freitag 20:00 Uhr Vorstandssitzung Schützenverein Schießplatz  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Veranstaltungen der Ortschaft Groß Rodensleben 

 

September    
04.09.2017  Herbstfest für die Senioren  Kita „Bussi Bär“ 

28.09.2017  Erntedankfest  Kita „Bussi Bär 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Schüleraustausch im Schuljahr 2018/2019 

Bewerbung jetzt möglich! 
 

Wer im Schuljahr 2018/2019 für ein halbes oder ein ganzes Schuljahr ins Ausland gehen möchte, der kann sich jetzt 

für einen High School Aufenthalt in den USA, in Kanada, Australien oder Neuseeland bewerben. 

 

Für diejenigen, die in die USA möchten, gibt es dieses Jahr etwas 

ganz Besonderes:  

wer die kompletten US-Bewerbungsunterlagen innerhalb von 6 

Wochen fertiggestellt hat, erhält 50% Rabatt auf das Orientation & 

Sightseeing Programm in Washington, DC. Nähere Informationen gibt 

es auf unserer Website www.treff-sprachreisen.de. 

 

Besonders interessant für diejenigen, die sich gerne gezielt den Ort 

und die Schule aussuchen möchten, sind die Aufenthalte in Kanada, 

Australien und Neuseeland. In Australien und Neuseeland, sowie in 

einigen Regionen Kanadas ist auch ein 3-monatiger Aufenthalt 

möglich. Auf der Website www.treff-sprachreisen.de kann man sich 

kostenlos und unverbindlich bewerben und weitere interessante 

Informationen wie z.B. Schülerberichte lesen oder Fotos von Teilnehmern ansehen. Nach der Online-Bewerbung folgt 

als zweiter Schritt ein persönliches Beratungsgespräch. 

 

Kostenloses Informationsmaterial zu den Schulaufenthalten in den USA, in Kanada, Australien und Neuseeland 

sowie zu Feriensprachreisen für Schüler und Sprachreisen für Erwachsene erhalten Sie bei: 

 

TREFF - Sprachreisen, Wörthstraße 155, 72793 Pfullingen 

Tel.: 07121 - 696 696 - 0, Fax.: 07121 - 696 696 - 9 

E-Mail: info@treff-sprachreisen.de, www.treff-sprachreisen.de  

 

 

 

http://www.treff-sprachreisen.de/


 

 

  Die Einheitsgemeinde Stadt  

Wanzleben - Börde übermittelt den  

Jubilaren für den Monat  

Oktober 2017 Glückwünsche zu ihrem 

Ehrentag und alles Gute für den 

weiteren Lebensweg. 

 
 

 

Bottmersdorf / Klein Germersleben 

am 15.10.  Schaper, Albrecht  zum 70. 

 

Domersleben 

am 05.10 Weigelt, Elisabeth  zum 90. 

 

Dreileben 

am 15.10.  Brand, Michael  zum 70.  

am 16.10. Denecke, Hannelore zum 75. 

 

Groß Rodensleben / Hemsdorf / Bergen 

am 14.10. Renner, Lyane  zum 75. 

am 22.10 Braumann, Brigitte zum 70.  

am 22.10. Schulze, Ernst  zum 80. 

 

Hohendodeleben 

am 01.10. Anton, Helga  zum 75. 

am 08.10. Markowski, Peter zum 70. 

 

Klein Rodensleben 

am 20.10 Müller, Waltraut  zum 70. 

 

Remkersleben / Meyendorf 

am 13.10. Grunewald, Günter zum 85. 

am 15.10.  Schröder, Inge   zum 80. 

 

 

 

 

 

Stadt Seehausen 

am 02.10. Bode, Wolfgang  zum 80. 

am 07.10 Heikroth, Christa  zum 85. 

am 08.10. Brokate, Marlis  zum 70.  

am 09.10 Lech, Helmut   zum 80. 

am 13.10 Gerono, Christa   zum 75. 

am 25.10 Bothe, Ruth  zum 80. 

am 26.10 Eitel, Hannelore  zum 75. 

 

Stadt Wanzleben / Schleibnitz / Blumenberg / Buch 

/ Stadt Frankfurt 

am 02.10. Arndt, Gerhard  zum 75. 

am 02.10. Olejnik, Helmut  zum 70. 

am 05.10. Kliem, Gerhard  zum 80. 

am 06.10. Pazdyka, Otto  zum 75. 

am 11.10. Kelle, Wilhelm  zum 80. 

am 14.10. Lachmann, Ingrid  zum 75. 

am 17.10. Täger, Christina  zum 70. 

am 18.10. Heide, Petra  zum 70. 

am 20.10. Konrad, Marie Luise  zum 75. 

am 21.10. Seefeldt, Christine zum 70. 

am 24.10. Gerdes, Ingeborg  zum 90. 

am 27.10. Biermann, Ingeborg zum 85. 

 

Zuckerdorf Klein Wanzleben  

am 06.10. Paelecke, Otto  zum 90. 

am 22.10. Zacharias, Martha zum 90. 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Gottesdienste und Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinden Sankt Jacobi  

Wanzleben Groß Rodensleben/Hemsdorf, Klein Rodensleben, Hohendodeleben, Domersleben 

und Schleibnitz in der Zeit vom 18.09.2017 bis 15.10.2017 

 
September 

Mo  18.09.  17:15 Uhr Posaunenchorprobe Jungbläser in Groß Rodensleben 

    18:15 Uhr Posaunenchorprobe in Groß Rodensleben 

Di  19.09.  09:30  Uhr Seniorentanz in Groß Rodensleben 

    15:00 Uhr Kinderkirche in Groß Rodensleben 

    17:00 Uhr Christenlehre in Sankt Jacobi Wanzleben 

Mi  20 09.  19:00 Uhr Bibelkreis in Groß Rodensleben 

So  24.09.  09:15 Uhr Erntedankfestgottesdienst in Klein Rodensleben 

    10:30 Uhr Gottesdienst in Groß Rodensleben 

    14:00 Uhr Erntedankfestgottesdienst und Einsegnung der Schulanfänger  

      in Hohendodeleben 

Mo  25.09.  14:30 Uhr Kinderkirche in Hohendodeleben 

    17:15 Uhr Posaunenchorprobe Jungbläser in Groß Rodensleben 

    18:15 Uhr Posaunenchorprobe in Groß Rodensleben 



 

Di  26.09.  09:30 Uhr Seniorentanz in Groß Rodensleben 

    17:00 Uhr Christenlehre in Sankt Jacobi Wanzleben 

Mi  27.09.  14:00 Uhr Nachmittagskreis in Groß Rodensleben 

Fr  29.09.  18:00 Uhr Konzert mit dem Drehorgelorchester Braunschweig zum   

     Auftakt des Erntedankfestes in Groß Rodensleben 

Sa  30.09.  14:00 Uhr Gottesdienst zur eisernen Hochzeit Ehepaar Kärsten 

 

Oktober 

So  01.10.  09:30 Uhr Erntedankfestgottesdienst in Groß Rodensleben 

    11:00 Uhr Erntedankfestgottesdienst in Domersleben 

    14:00 Uhr Erntedankfestgottesdienst in Schleibnitz 

Mo  02.10.  14:30 Uhr Nachmittagskreis in Hohendodeleben 

Mi  04.10.  14:30 Uhr Nachmittagskreis in Sankt Jacobi Wanzleben 

    19:00 Uhr      Bibelkreis in Groß Rodensleben 

So  08.10.  10:30 Uhr Gottesdienst in Sankt Jacobi Wanzleben 

Mo  09.10.  18:15 Uhr Posaunenchorprobe in Groß Rodensleben 

Di  10.10.  09:30 Uhr Seniorentanz in Groß Rodensleben 

Mi  11.10.  19:00 Uhr Bibelkreis in Groß Rodensleben 

So  15.10.  10:30 Uhr Gottesdienst in Groß Rodensleben 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schmunzelecke 
Die Erzieherin im Kindergarten hält ein Paar Handschuhe hoch und fragt: “Wem gehören die?“ Der kleine Paul kommt 

angelaufen und sagt: „Die sehen aus wie meine, aber es können nicht meine sein. Ich habe meine ja verloren!“ 

 

 

 

Informationen zur Ausgabe der Amtsblätter 
 

Aus nachfolgenden Einrichtungen kann das Amtsblatt abgeholt werden: 

 

 

Bottmersdorf 
- Arztpraxis 

- Rettungswache Ackermann,  

 

Domersleben 
- Kulturhaus, Martin-Selber-Straße 4 

- Friseur Müller, Dr.-J.-R-Becher-Straße 9 

- Friseur Hammerschmidt, Wiesenblick 2 

- Friseur Freke, Martin-Selber-Straße 19 

- Gaststätte Siefert, Krugberg 17 

- Bäckerei Rockmann, G.-Hauptmann-Straße  

 

Dreileben 
- Hofladen AG Dreileben e. G., Bahnhofstr. 12a 

- Arztpraxis, Neue Hauptstraße 1    

 

Eggenstedt 
- Frau Hölzel, Waren des täglichen Bedarfs,  

An der Hauptstraße 42 

 

Groß Rodensleben 
- Ortsbürgermeisterbüro, Bauernstraße 18 

- Fleischerei Hannemann, Spielstraße 5 

- Friseur, Zur Magdeburger Straße 26 

- Kita „Bussi Bär“, Zur Magdeburger Straße 52 

- Pfarrhaus, Lange Straße 3 

 

 

Hohendodeleben 
- Gemeindezentrum, Matthissonstraße 13 

- Kita „Sonnenschein“, Kleine Straße 32 

 

Klein Rodensleben 
- Ortsbürgermeisterbüro, Zum Teich 5 

- Gaststätte „Zur Kastanie“, Bauernende 1 

- Landfleischerei Karsten Fischer,  

Rodenslebener Straße 10 

 

Remkersleben  
- Gaststätte „Zur Linde“, Lindenstr. 8 

 

Stadt Seehausen 
- Bördebuchhandlung, Am Markt 1 

- Orthopädieschuhtechnik R. Diefert, Albert-

Nußbaum-Straße 19 

- DRK Begegnungsstätte, Friedensplatz 11  

 

Stadt Wanzleben 
- Rathaus, Markt 1 – 2 

- Bibliothek, Raßbachplatz 1 

- DRK, Lindenpromenade 14 

- Konditorei Trieb 

 

Zuckerdorf Klein Wanzleben 
- Rathaus, Alte Hauptstraße 39 

- Bäckerei, Rabbethgestraße 7 

- Landambulatorium, Lindenallee 48 

- Quelle-Agentur, Lotto, Rabbethgestraße 3 
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